
26 der Beilagen zu den stenographischen Protökollendes Nationalrates VIII. GP. 

10. 7. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1956, 
betreffend die Durchführung einzelner Be­
stim~ungen des IV. Teiles des Staatsver­

trages. 
(1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz. ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes bil­
den die auf Grund des Staatsvertrages, betreffend 
die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demo~ratischen österreich, vom 15. Mai 1955, 
BGBl. Nr. 152/1955 (Staatsvertrag), zufolge der 
übertragung durch die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und Nordirland, die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Republik .Frank­
reich (Vier Mächte) in das Eigentum der Repu­
blik österreich übergegangenen sowie die sonsti­
gen durch eine der Vier Mächte im Zusammen­
hang mit dem Staatsvertrag übergebenen Ver­
mögenschaften, Rechte und Interessep. (Vermö-
geI).swerte). . 

(2) Als beansprucht oder innegehaht im Sinne. 
des Artikel 22 Staatsvertrag gelten Vermögen­
schaften, Rechte und Interf;ssep. (Vermögens­
werte ), welche am 8. Mai 1945 einet deutschen 
physischen oder juristischen Person (§ 2) oder 
dem Deutschen Reich oder einer seiner Einrich­
tungen(§ 3) gehört haben. 

(3) Vermögeriswerte einer juristischen Person 
mit dem Sitz im Inlande, welche von einer Be­
satzungsmacht innegehabt oder beansprucht wur­
den, weil Anteilsrechte an der juristischen Person 
am 8. Mai 1945 einer deutschen juristischen oder 
physischen Person gehört haben, gelten nicht als 
in das Eigentum der Republik öst~rreich über­
gega1.1gen; als übergegangen gelten jedoch die An­
teilsrechte an juristischen Personen mit dem Sitze 
im Inland, welche am 8. Mai 1945 einer deutschen 
juristischen oder physischen Person oder dem 
Deutschen Reich oder einer seiner Einrichtungen 
gehort haben. . 

D e u t s ehe p h y s i s ehe und j u r ist i-
sehe Personen. 

§ 2. (1) Eine deutsche physische Person im Sinne 
dieses· Bundesgesetzes ist eine Person, die am 

8. Mai 1945 die deutsche Staatsangehörigkeit be­
sessen und diese nicht infolge einer vom Deut­
schen Reich zwischen 1938 und 1945 angeord­
neten Sammeleinbürgerung oder im Zuge einer 
Uri1!ii~dlungsaktion erworben hat. 

(2) Besaß eine Person am 8. Mai 1945 zwei oder 
mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine 
die österreichisme und eine die deutsche war, so 
gilt die Person nicht als deutsch im Sinne dieses 
Bundesgesetzes .. 

(3) Besaß eine Person nichtösterreichischer 
Staatsangehörigkeit am 8. Mai 1945 zwei oder 
mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine 
die deutsche war, so gilt die Person als deutsch 
im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie bei In­
krafttreten . die·ses Bundesgesetzes einen Wohnsitz 
im Gebiete des Deutschen Reiches nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 hatte. 

(4) Eine deutsche juristische Person ini Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist eine juristische Person, 
die am 8. Mai· 1945 ihren Sitz im Gebiete des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. De­
zember 1937 gehabt hat. Das Deutsche Reich 
und seine Einrichtungen gelten nicr.t als deutsche 
juristische Personen im Sinne dieses' Bundes­
gesetzes. 

'Einrichtungen des Deutschen 
Re ich e s. 

§ 3. (1) Einrichtungen des Deutschen Reiches im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Reichsauto­
bahnen, die Organisation Todt, der Reichsnähr­
stand, der Reichsarbeitsdienst und die Volks­
deutsche Mittelstelle. 

(2) Di~ Vermögenswerte der Einrichtungen des 
Deutschen Reiches gelten bei Anwendung dieses 
Bundesgesetzes als Verrrtögenswerte des Deut-
schen Reiches. . 

Haftung für Verbindlichkeiten. 

§ 4. Der Eigel1tumsübergang auf Grund des 
Staatsvertrages begründet eine Haftung der Re­
publik österreich für die Verbindlichkeiten des 
Deutschen Reiches, seiner Einrichtungen, deut­
scher juristischer oder physischer Personen oder 
sonstiger Voreigentümer nur nach Maßgabe die­
ses Bundesgesetzes. 
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§ 5. (1) Für Verbindlichkeiten, die zwischen 
dem 8. Mai 1945 und dem Inkrafttreten dieses 
Bundesge~etzes durch Bundesdienststellen oder 
durch öffentliche Verwalter im Rahmen ihrer Be­
fugnisse für die auf Grund des Staatsvertrages 
in das ~igentum der Republik Österreich über­
gegangenen Vermögenswerte des Deutschen Rei­
ches oder seiner Einrichtungen eingegangen wor~ 
den sind, haftet die Republik österreich jeweils 
mit dem übergegangenen Vermögenswert (§ 1), 
zu dem die Verbindlichkeit gehört. 

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt auch für Ver­
bindlichkeiten, ,die in Ansehung der. in Abs. 1 
genannten Vermögenswerte zwischen dem In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes und dem 31. De­
zember 1956 eingegangen werden. 

(3) Den Verbindlichkeiten gemäß Abs. 1 sind 
jene Verbindlichkeiten gleichzuhalten, die durch 
rechtskräftige Erkenntnisse . der Rü<:kstellungs­
kommissionen dem Deutschen Reich oder seinen 
Einrichtungen wegen Untunlichkeit der Rü<:kstel­
lung infolge wirtschaftlicher Umgestaltung des 
entzogenen Vermögens auferlegt wurden (§ 23 
. Abs. 3 des Dritten Rü<:kstellungsgesetzes), ferner 
Verbindlichkeiten des Deutschen Reiches oder 
seiner Einrichtungen auf Grund von Rü<:kstel­
lungs- oder Rü<:kgabevergIeichen, die im Wege 
oder von einer zuständigen. österreich ischen 
Dienststelle als Maßnahme, betreffend, das ehe­
malige Deutsche Eigentum, genehmigt wurden. 

(4) Dingliche Rechte Dritter, die an Liegen­
schaften oder bücherlichen Rechten des Deutschen 
Reiches öder seiner Einrichtungen am Tage des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen, 
bleiben aufrecht. 

§ 6. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
können Ansprüche, die zwischen dem 13. März 
1938 u~d ,dem 27. Juli 1955 entstanden sind, 
gegen das Deutsche Reich oder seine Einrich­
tungen weder bei einer inländischen Behörde gel­
tend gemacht noch im Inland vollstre<:kt werden; 
anhängige streitige Verfahren ruhen und dürfen 
nicht mehr' fortgesetzt werden, andere Verfah­
ren sind einzustellen. Die Verfahrenskosten wer­
den gegeneinander aufgehoben. 

(2) Für das Deutsche Reich oder seine Einrich­
tungen bestellte Kuratoren sind nach dem In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes unverzüglich zu 
entheben. Für Kuratorskosten, die vom Deut­
schen Reich oder seinen Einrichtungen zu tragen 
wären, haftet die Republik österreich in sinn­
gemäßer Anwendung des § 5 Abs. 1. 

§ 7. (1) Für Verbindlichkeiten, die zu den auf 
Grund des Staatsvertrages in das Eigentum der 
Republik Österreich übergegangenen Vermögens­
werten gehören und nicht Verbindlichkeiten des 
Deutschen Reiches oder seiner Einrichtungen sind, 
haftet die Republik österreich mit dem Ver­
mögenswert (§ 1), zu dem die Verbindlichkeit 

o 

gehört (Sondervermögen). Das gesamte aus dem 
ehemaligen Eigentum 'einer deutschen physischen 
oder juristischen Person in das Eigentum der Re­
publik österreich übergegangene Vermögen ist als 
ein Sondervermögen anzusehen. 

(2) Bis zum 31. Dezember 1956 können An­
sprüche aus Verbindlichkeiten gemäß Abs. 1 
gegen die Republik Österreich weder bei einer 
inländischen Behörde geltend gemacht noch im 
Inland vollstre<:kt werden; die Zeit vom Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes bis zum 31. Dezem­
ber 1'956 wird in die Verjährungs- oder Aus­
schlußfristen nicht eingerechnet. So)Veit aber für 
die in das Eigentum der, Republik österreich 
übergegangenen Vermögenswerte ein öffentlicher 
Verwalter bestellt ist, ist die Geltendmachung 
und Vollstre<:kung zulässig. 

§ 8. Der Eigentumsiibergang von Vermögens­
werten auf Grund des Staatsvertrages begründet 
kein Erlöschen der Rechte und Verbindlichkeiten 
durch Vereinigung (§ 1445 ABGB.). 

§ 9. über Vermögenswerte, die auf Grund des 
Staatsvertrages in das Eigentum der Republik 
österreich übergegangen und als Sondervermögen 
anzusehen sind, ist bei überschuldung oder Zah­
lungsunfähigkeit em abgesonderte~ Konkursver-
fahren zulässig. ., 

V e rw alt u' n g des ehe ni a I i gen Ei gen'" 
turns des Deutschen Reiches und 

seiner Einrichtungen. 

§ 10. (1) Zur Verwaltung der in das Eigentum 
der Republik Österreich übergegangenen ehemali­
gen Vermögenswerte des Deutschen Reiches oder 
seiner Einrichtungen sind. die mit dem entspre­
chenden Aufgabenkreis betra.l.lten Bundesdienst­
stellen und - soweit der· Landeshauptmann ge- , 
mäß Art. 104 B.-VG. in der Fassung von 1929 
mit einem solchen Aufgabenkreis betraut ist -
dieser zuständig. Soweit besondere öffentliche 
Verwaltungseinrichtungen des Bundes nicht be­
stehen, ist das Bundesministerium fÜF Finanzen 
zuständig. 

(2) Die Republik österreich kann innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes durch schriftliche Erklärung der nach. 
Ahs. 1 Zl.lr Verwaltung der in. das Eigentum 
der Republik österreich übergegangenen Vermö­
genswerte zuständigen Dienststelle in Verträge 
des Deutschen Reiches oder seiner Einrichtungen 
eintreten, die bis zum 27. Juli 1955 nicht oder 
nicht ganz erfüllt worden sind oder deren Dauer 
noch nicht abgelaufen ist. . 

§ 11. (1) Bei Liegenschaften, als deren grund­
bücherlicher Eigentümer das Deutsche Reich oder 
eine seiner Einrichtungen eingetragen sind, hat 
das Grundbuchsgericht auf Grund eines unter 
Berufung auf den Staatsvertrag gestellten An­
trages der Finanzprokuratur das Eigentumsrecht 
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der Republik österreich einzuverleiben. Dies gilt 
sinngemäß für jede übertragung anderer zugun~ 
sten des Deutschen Reiches oder seiner Einricl}­
tungen eingetragener bücherlicher Rechte auf die 
Republik österreich. Der Antrag der Finanzpro­
kuratur gilt als Urkunde im Sinne des § 33 All-
gemeines Grundbuchsgeseti 1955. . 

(2) Der Republik österreich ist zu Handen 
der Finanzprokuratur zuzustellen; gleichzeitig ist 
die nach § 10 Abs. 1 zuständige Dienststelle durch 
übermittlung einer Beschlußausfertigung ?:u ver­
ständigen. An das Deutsche Reich, seine Einrich­
tungen oder an eine der Vier Mächte ist nicht 
zuzustellen. 

übe r e i gnu n g a n Per s 0 n e n ö s t e r­
reichischerStaatsbürgerschaf~ 

§ 12. (1) Aus dem ehemaligen Eigentum einer 
deutschen physischen Person in das Eigentum der 
Republik österreich übergegangene Vermögens­
werte gelten als am Tage des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages· dieser physischen Person über­
eignet, w~nn sie spätestens am 27. Juli 1955 die 
österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für den Erbfall nach 
einer vor dem 27. Juli 1955 verstorbenen deut­
schen Person, wenn der Erbe spätestens an 
diesem .Stichtag die österreichische Staatsbürger­
schaft erworben hat. Diese Bestimmung ist auf 
den Vermächtnisnehmer sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die zu 
einem gemäß Abs. 1 oder 2 übereigneten Ver­
mögenswert gehören, trifft ausschließlich die Per­
son, der diese Vermögenswerte übereignet sind. 

(4) Die Republik österreich haftet nicht für 
Verluste und Schäden an Vermögenswerten, die 
gemäß Abs. 1 oder 2 ü'bereignet sind. 

Fes t s tel I u n g s b e s c h Q u ß. 

§ 13. (1) Wer behauptet, Eigentümer von Ver~ 
mögenswerten zu sein, kann, wenn diese Ver­
mögenswerte nach .dem Verwal-tergesetz unter 
öffentlimer Verwaltung oder Aufsicht stehen, die 
Feststellung beantragen, daß sie nicht auf Grund 
des Staatsvertrages in. das Eigentum der Repu­
blik österreich übergegangen sind oder daß sie 
gemäß § 12 übereignet sind. 

(2) Wer behauptet, Eigentümer von Anteils­
rechten einer juristischen Person zu sein, kann 
hinsichtlich dieser Anteilsrechte eine Feststellung 
gemäß Abs. 1 auch dann. beantragen, wenn die 
betreffende juristische Person oder dieser juristi­
schen Person gehörige Vermögenswerte unter 
öffentlicher Verwaltung oder Aufsicht stehen. 

(3) Einem Feststellungsantrag gemäß Abs. 1 
oder 2 ist vom Gericht nur stattzugeben, wenn 
der Antragsteller hinsichtlimder im Feststel-

3 

lungsantrag bezeichneten Vermögenswerte nam­
weist, 

1. daß der am 8. Mai 1945 als Eigentümer Be­
rechtigte weder das Deutsche Reich noch eine 
seiner Einrichtungen noch eine deutsche physi­
sche oder juristi~che Person gewesen ist oder 

2. daß eine übereignung gemäß § 12 vorliegt. 

§ 14. (1) Zur Entscheidung über einen Antrag 
gemäß § 13 ist das Landes- oder Kreisgericht zu­
ständig, in dessen Sprengel der Antragsteller im 
Zeitpunkt der Einbringung des Antrages seinen 
Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, in Ermange­
lung eines solchen das Landesgericht für Zivil­
rechtssachen Wien. 

(2) Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung 
einzubringen. Der Antragsteller hat .in dem An;" 
trag anzugeben, auf welchen der im § 13 Ahs. 3 
angeführten Gründe er sein Begehren stützt; er 
hat die Beweismittel hiefürzu bezeichnen und, 
soweit es sich um Urkunden handelt, in zwei­
facher ~bschrift vorzulegen. 

(3) Der Gerichtshof hat die zweite Ausferti­
gung des Antrages und je eine kbschrift der vor­
gelegten Urkunden der Finanzprokuratur mit 
dem Auftrag zuzustellen, binnen einer vom Ge~ 
richt mit vier Wochen zu ·bestimmenden Frist zu 
dem tatsä·chlichen und rechtlichen Vorbringen des 
Antragstellers Stellung zu nehmen. Die Republik 
Osterreich hat im Verfahren die Stellung einer 
Partei. 

(4) Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Verfahrens außer Streitsachen mit folgenden 
Besonderheiten: 

1. Die Verhandlung und Entscheidung in erster 
Instanz obliegt dem Einzelrichter. 

2. Die Verhandlung ist öffentlich. 

3. Die Verweisung auf den Rechtsweg ist nimt 
zulässig. 

A np ass un g der. ö f f e n t I ich e n V e r­
wal tun gen und Auf sie h t e n. 

§ 15. Sobald ein Beschluß, mit dem einem Fest­
stellungsantrag nach § 13 stattgegeben wurde, 
rechtskräftig geworden ist, hat das Gerkht eine 
mit der Remtskraftbestätigung versehene Ausfer­
tigung der Behörde zu übersenden, die die öffent­
liche Verwaltung oder Aufsicht für die durm den 
Beschluß betroffenen Vermögens werte bestellt 
hat. Die Behörde hat nach Einlangen der Be­
schlußausfertigung ohne Anhörung der Be­
rufsvertretungen die öffentliche Verwaltung 
oder Aufsicht aufzuheben oder einzuschränken, 
falls dies erforderlim ist, um den der gericht­
lichen Entscheidung entsprechenden Rechts­
zustand herzustellen. 

§ 16. Bezieht sich eine öffentliche Verwaltung 
oder Aufsimt auf Vermögenswerte, die jeman-
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dem auf Grund eines rechtskräftigen Erkennt­
nisses nach einem der Rückstellungs- oder Rück­
gabegesetze herauszugeben sind und stehen der 
Exekution dieses Erkenntnisses die Bestimmun­
gen des Staatsvertrages nicht entgegen (§ 35) 
oder sind jemandem Vermögenswerte auf Grund 
eines Rückstellungs- oder Rückgabevergleiches, 
der im Wege oder von einer zuständigen öster­
reichischen Dienststelle als Maßnahme, betref­
fend das ehemalige Deutsche Eigentum, geneh­
migt wurde, herauszugeben, so ist die öffentliche 
Verwaltung oder Aufsicht auf Antrag des Be­
rechtigten ohne Anhörung der Berufsvertretun­
gen aufzuheben oder einzuschränken, falls dies 
erforderlich ist, um den dem Erkenntnis oder 
dem Vergleich entsprechenden Rechtszustand 
herzustellen. 

Beteiligungen an deutschen 
juristischen Personen. 

§ 17. War eine nichtdeutsche physische oder 
juristische Person - bei Berücksi.chtigung der 
Nichtigkeit einer allfälligen Entziehung - am 
8. Mai 1945 und am 27. Juli 1955 mittelbar 
oder unmittelbar an einer deutschen juristischen 
Person (§ 2 Abs. 4) beteiligt, ohne daß sich diese 
Beteiligung auf eine in österreich nicht wirk­
same Maßnahme gründet, und sind die Ver­
mögenswerte der deutschen juristischen Person 
in das Eigentum der Republik österreich über­
gegangen, so kann die Bundesregierung die zur 
Berücksichtigung dieser Beteiligung wirtschaftlich 
angemessenen Maßnahmen treffen. 

II. Sonderbestimmunge~ für die von einer der 
Vier Mächte verwalteten Vermögenswerte. 

§ 18. (1) Für solche den Gegenstand dieses Bun­
desgesetzes bildende Unternehmen, Betriebe und 
~onstige Vermögenswerte, die von einer der Vier 
Mächte mittelbar oder unmittelbar verwaltet und 
erst nach dem 27. Juli 1955 übergeben wurden, 
gelten neben den sonstigen auf sie anwendbaren 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Sonder­
bestimmungen dieses Abschnittes. 

, (2) Vermögenswerte, die am 27. Juli 1955 aus­
schließlich zur Unterbringung oder unmittel­
barenVersorgung von Truppen in österreich zu 
Manöverzweckenoder sonstigen militärischen 
Zwecken· in österreich besch:hignahmt waren, gel­
te'n' nicht als Vermögenswerte iin Sinne des 
Abs. 1: 

, -
G, I ä ub i ger a u fr u f. 

tember 1956 ein Gläubigeraufruf im "Amtsiblatt 
zur Wiener Zeitung" verlautbart werden. Das 
Ende der Anmeldungsfrist, die Folgen der nicht 
rechtzeitigen Anmeldung sowie die Stelle, bei 
der. die Ansprüche anzumelden sind, sind in der 
Verlautbarung anzuführen. 

(2) Die Ansprüche sind bis längstens 31. De­
zember 1956 bei der im Aufruf genannten Stelle 
anzumelden. Nicht rechtzeitig angemeldete An­
sprüche erlöschen, soweit sie nicht grundbücher­
lich sichergestellt sind. 

(3) Vom Tage der Verlautbarung des Gläu­
bigeraufrufes an können Ansprüche aus Dienst­
verhältnissen, die sich auf die Zeit vor der über­
gabe des Unternehmens oder des Betriebes be-: 
ziehen, sonstige Ansprüche, sofern sie vor der 
übergabe des Unternehmens oder des Betriebes 
entstanden sind, bis zum 30. Juni 1957 weder bei 
einer inländischen Behörde geltend gemacht noch 
im Inlande vollstreckt werden; diese Zeiten wer­
den in eine Verjährungs- oder Ausschlußfrist 
nicht 'eingerechnet. Je nach der Art des Anspru­
ches sind bis zu den im vorangehenden Satz 
genannten Zeitpunkten anhängige str<;itige Ver­
fahren auf Arftfag:eirie'f Partei:zu unterbrechen, 
anhängige Zwari'gsvoiIstreckungen .aufzus·chieben. 
Die Zeit, für welche die Exekution aufgeschoben 
wurde, wird in die Fristen der §§ 216 und 256 
der EO. nicht eingerechnet. . 

(4) Die Zulässigkeit von Feststellungsklagen 
wird durch Abs. 3 nicht ausgeschlossen. 

Sc h u I d"v e rh ä 1 t n iss e auf da u ern d e 
Leistungen. 

§ 20. (1) Schuldverhältnisse auf dauernde Lei­
stungen, wie insbesondere Bestand-, Dienst- so­
wie Bezugs- und Lieferungsverträge, die in' der 
Zeit der V~rwaltung durch eine der Vier Mächte, 
für die im § 18 genannten Unternehmen, Be:­
triebe oder sonstigen Vermögenswerte eingegan­
gen, abgeändert oder verlätlgert wurden, kÖl1!I1en 
unbeschadet sonstiger, Auflösungsgründe ohne 
Rücksicht .auf entgegenstehende vertragliche oder 
gesetzliche 'Bestimmungen oder Bestimmungen 
einer Arbeitsordming, jedoch unter Einhaltung 
der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Kün­
digungsfristen ,und ~termine durch Kündigung 
aufgelöst" werden, wenn die Aufrechterhaltung 
des Vertrages unter den geänderten Verhält­
nissen ,für das Unternehmen oder den Betrieb 
und bei -sonstigen Vermögenswerten für den Be-:­
srandgebF' nicht. zumutbar' ist oder wenn der 
Vertrag nach' dem 1. Jänner 1955 eingegangen 
oder ,abgeändert oder nach. diesem Zeitpunkt 

:§ 19. Ü),Für d~e im§ 18 genannten Unter- . , h l' 'd' h k' 
h . d B " b k '1 . b sehriftlich" festge a ten wur e.. Beste t eIlle ne men un etne e ann, so ange sie a ge- I' CL K" d' f . " . F' . . d"" '1 d ' , . E" ,. d gesetz lUle un Igungs nst" So 1St, eme nst von 

~on Ferltl ver:ra tet ''!'ffer el.n
ch
, vom V Igen

l
tumer 0 er .wenigstens'sechs Wochen einzuliälten. 

1m a e emer 0 ent 1 en erwa t~ng vom :; , ' 
öff,~nt1ich~n : Verwalter mit, Genehmigung des (2) Eine Kündigung im Sinne des Abs. 1 kann 
Bundesministeriums für Finanzen ,bis 30. Sep- nur inne~halb von' drei Monaten nach Inkraft': 

~I __________________________________ __ 
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treten dieses Bundesgesetzes 
werden. 

ausgesprochen 31. Dezember 1957 als aufrecht, sofern sich aus 
dem Vertrag nichts anderes ergibt. 

(3) 'Bei Dienstverhältnissen kann die Rechts­
unwirksamkeit einer Kündigung gemäß Abs. 1 
nach Ablauf von drei Monaten, gere.chnet von 
dem Zeitpunkt, in dem sie dem Dienstnehmer 
zugegangen ist, weder durch Klage noch durch 
I;inrede geltend gemacht werden. Diese Frist 
endet jedoch keinesfalls vor Ablauf der Kündi­
gungsfrist. 

(4) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn die Kündigung 
oder Auflösung eines Schuldverhältnisses auf 
dauernde Leistungen zwischen dem 27. Juli 1955 
und dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
ausgesprochen wurde. Eine in diesem Zeitraum 
dem Vertragspartner gegenüber abgegebene Er­
klärung über die Unwirksamkeit des Vertrages 
gilt als Erklärung der Auflösung. In diesen Fäl­
len beginnt die im Abs. 3 genannte Frist mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu 
laufen. 

(5) Arbeitsord!1Ungen;, die für die im § 18 ge­
nannten Unternehmungen oder Betriebe in der 
Zeit vom 1. ]änrier 1955 bis zu ihrer übergabe, 
an die Republik asterreich erlassen wurden, gel­
ten mit dem Tag der übergabe des Betriebes an 
die Republik asterreich als erloschen. Das 
gleiche gilt für Abänderungen und Ergänzungen, 
die in dem genannten Zeitraum vorgenommen 
wurden. Die durch erlos,chene Arbeitsordnungen 
oder durch erloschene Abänderungen oder Er­
gänzungen außer Kraft gesetzten Bestimmungen 
vorher bestandener Arbeitsordnungen treten 
wieder in Wirksamkeit. Auf Grund einer er­
loschenen Arbeitsordnung vom Dienstgeber er­
brachte Leistungen können nicht zurückgefordert 
werden. 

(6) Die in den vorstehenden Absätzen für Ar­
beitsordnungen get~offenen Bestimmungen sind 
auch auf Dienst- und Betriebsordnungen anzu­
wenden. 

(7) Ansprüche auf Förderabgaben von Bitumen 
(Bruttoprozente) können nur. auf Grund einer 
besonderen bundesgesetzlichen Regelung geltend 
gemacht werden. 

M i e t- und p ach t r e c h t I ich e S 0 n d e r­
vorschriften. 

§ 20 a. (1) Die Bestimmung.en des § 20 Abs. 1, 
2 und 4 sind auf Bestandverträge an W ohn­
räumen nicht anzuwenden. Für die Frage der 

. Rechtswirksamkeit derartiger Bestandv::rtr.äge 
macht es keinen Unterschied, ob die Verträge 
durch Organe oder Beauftragte einer der Vier 
Mächte oder durch einen nach dem Privatrecht 
Verfügungsberechtigten .emgegangen worden 
sind. 

(2) Bestandverträge an land- und forstwirt­
schaftlichen Liegenschaften gelten bis zum 

§ 21. (1) Für Verbindlichkeiten der im § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe oder sonstigen 
Vermögenswerte, die während der Verwaltung 
durch eine der Vier Mächte entstanden, haftet 
der Eigentümer nur mit den übergebenen Ver­
mögenswerten (§ 1). 

(2) Die Forderungen der Sowjetischen Bank in 
asterreich und der Zentralverwaltung des So­
wjetischen Eigentums in asterreich gegen die im 
§ 18 genannten Unternehmen, Betriebe und 
sonstigen Vermögens werte, die von der Republik 
asterreich anläßlich der übergabe abgelöst' und 
treuhändig an dieOsterreichische Kontrollbank 
Aktiengesellschaft abgetreten worden sind, sind 
vom Eigentümer unter Haftungsbeschränkung 
des Abs. 1 zu befriedigen. Der Eigentümer kann 
Einwendungen aus dem Rechtsverhältnis zur 
Sowjetischen Bank in asterreich oder zur 
Zentralverwaltung des Sowjetischen Eigentums 
in asterreich nicht erheben. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 8 und 9 finden 
auf die im § 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe und sonstigen Vermögenswerte sinn­
gemäß Anwendung. 

A b gab e n- und h a n deI s r e c h t I ich e 
B ~ s tim m u n gen. 

§ 22. (1) Steuern vom Umsatz, welche die im 
§ 18 genannten· Unte:rnehmen, Betriebe und 
sonstigen Vermögenswerte betreffen, sind weder 
festzusetzen noch einzufordern, soweit im Falle 
der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten 
die Entgelte vor dem 14. August 1955 verein­
nahmt oder im Fall der Besteuerung nach ver­
einbarten Entgelten die steuerbaren Vorgänge 
vordem 14. August 1955 bewirkt wurden. 
Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen, 
welche die im § 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe und sonstigen Vermögenswerte be­
treffen, sind weder festzusetzen noch einzu­
fordern, soweit sie auf die _ Zeit vor dem 
14. August 1955 entfallen. Eine Heranziehung 
dieser Vermögenswerte und ihrer Erwerber zur 
Haftung für im Abzugsweg einzuhebende Ab­
gaben, die vor dem 14. August 1955 einzube­
halten waren; hat zu unterbleiben. 

(2) Stempel- und Rechtsgebühren sowie Ver­
kehrsteuern, zu deren Entrichtung die 1m § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe und sonstigen 
Vermögenswerte allein oder als Gesamtschuldner 
verpflichtet sind, sind weder festzusetzen noch 
einzufordern, wenn der Tatbestand, an ,den die 
Abgabengesetze die Abgabe knüpfen, vor dem 
14. ~ugust 1955 verwirklicht wurde. 

(3) Verbrauchsteuern und Monopolabgaben 
sind weder festzusetzen noch einzufordern, so­
weit die Verpflichtung zur Entrichtung der Ab-
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gabe die im § 18 genannten Unternehmen oder 
Betriebe trifft und die Abgabenschuld vor dem 
14. August 1955 entstanden ist. 

(4) Zölle und sonstige Eingangsabgaben für 
Waren (bewegliche körperliche Sachen aller Art), 
die sich vor dem 14. August 1955 ständig oder 
vorübergehend in den im § 18 genannten Unter­
nehmen oder B::trieben befunden haben, sind 
weder festzusetzen noch einzufordern, soweit die 
im § 18 genannten Unternehmen oder Betriebe 
als Zollschuldner in Betracht kommen. Für 
Waren, die sich am 13. August 1955 in solchen 
Unternehmen und Betrieben befunden haben 
und nachher veräußert wurden, sind Zölle und 
sonstige Eingangsabgaben auch für den Erwerber 
weder festzusetzen noch von ihm einzufordern. 

, (3) Bei Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz 1953 ist Abs. 2 zwdter 
Satz sinngemäß anzuwenden. 

(4) Bei der Veranlagung der Gewerbesteuer für 
das Jahr 1955 sind die im § 18 genannten Unter­
nehmen unter Beachtung der Bestimmungen des 
Abs. 2 so zu behandeln, als ob sie am 14. August 
1955 in die Steuerpflicht eingetreten wären. , 

(5) Die 'sich aus der Rückgliederung von im 
§ 18 genannten Betrieben oder Vermögens­
werten ergebenden Veränderungen im Vermögen 
(Abs. 1) sind zu den Steuern vom Einkommen 
und Ertrag nicht heranzuziehen. Abs. 2 zweiter 
und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die Veränderungen des Vermögens gemäß 
Abs: 5 sind, falls die Schilling eröffnungsbilanz zu 
einem Stichtag vor dem 14. August 1955 aufge­
stellt worden ist, bei Aktiengesellschaften in die 
ge~etzliche Rücklage, bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung in die Umstellungsrüddage 
und bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen­
schaften in die Kapitalrücklage einzustellen. 

(5) Alle übrigen Bundesabgaben und bundes­
gesetzlich geregelten Beiträge an öffentliche 
Fonds und an Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes sind weder festzusetzen noch einzu­
fordern, soweit sie sich auf Tatbestände oder 
Vorgänge in der Zeit vor dem 14. August 1955 
beziehen und die Verpflichtung zur Entrichtung (7) Juristische Personen 'mit dem Sitz im Inland, 
die im § 18 genannten Unternehmen, Betriebe auf die hinsichtlich eines Hauptbetriebes § 18 
und sonstigen Vermögenswerte trifft.' anzuwenden ist, können, soweit sie für die Jahre 

. , . 1945 bis 1955 noch nicht Jahresabschlüsse aufge-
(6) DIe Bestimmungen der Abs. 1 bIS 5 gelten stellt haben ,einen diese Geschäftsjahre umfas­

auch für Nebenansprüche (§ 2 des Abgabenein- senden. J ahr~sabschluß aufstellen; hiebei ist hin­
hebungsgesetzc:s .,1951, BGBl. Nr. 87) der Ab- sichtlich der im § 18 genannten Unternehmen 
gaben und BeItrage. und Betriebe von der gemäß Abs. 1 aufzu­

(7) Beträge, die auf die in den Abs. 1 bis 6 
bezeichneten Abgaben, Beiträge und Nebenan­
sprüche bis 14. August 1955 entrichtet wurden, 
können nicht zurückgefordert werden. 

(s) Für vergütungsfähige Vorgänge, die von 
den im § 18 genannten Unternehmen und Be­
trieben vor dem 14. August 1955 bewirkt 
wurden, sind Umsatzsteuervergütungen nicht zu 
gewähren. 

§ 23. (1) Die im § 18 genannten Unternehmen 
und Betriebe haben Eröffnungsbilanzen auf den 
14. August 1955 unter sinng~mäßer Anwendung 
der Bewertungsbestimmungen ,des Schilling­
eröffnungSibilanzengesetzes, BGBl. Nr. 190/1954, 
aufzustellen. Eine solche Eröffnungsbilanz gilt als 
Eröffnungsbilanz gemäß § 7 Abs. 3 des Ver­
waltergesetzes 1952 in der geltenden Fassung. 

(2) Bei den im § 18 genannten Unternehmen, 
die Bücher nach den Vorschriften des Handels­
gesetzbuches führen, sind die steuerpflichtigen 
Gewinne, die auf das nach dem 13. August 1955 
endende Wirtschaftsjahr entfallen, ausgehend 
von den nach Abs. 1 aufzustellenden Bilanzen 
zu ermitteln. Die in diesen Bilanzen zulässiger­
weise angesetzten Werte gelten als Anschaffungs­
oder Herstellungskosten im Sinne der steuer­
rechtlichen Vorschriften. Die Bestimmung des 
§ 40 Schillingeröffnungsbilan~engesetz, BGBI. 
Nr. 190/1954, ist nicht anzuwenden. 

stellenden Eröffnungsbilanz auszugehen. Dies 
gilt sinngemäß für die Aufstellung des Geschäfts­
berichtes. 

§ 24. (1) Wegen Abgaben- und Monopolver­
gehen, die sich auf die im § 22 Abs. 1 bis ,5 
bezeichneten Abgaben und Beiträge beziehen und 
vor dem 14. August 1955 begangen worden sind, 
sind Strafverfahren nicht eiJ.1zUleiten; anhängige 
Strafverfahren sind einzustellen, gleichviel in 
welchem Stande sie si~ befinden. Die wegen 
solcher strafbarer Handlungen rechtskräftig ver­
hängten Strafen sind nachgesehen, soweit sie noch 
nicht vollstreckt sind. 

(2) Anhängige 2011-, VerbraudlSteuer- und 
Monopolstrafverfahren wegen widerrechtlichen 
Erwerbes oder Vertriebes von Waren (Gegen­
ständen) oder Bannwaren, die durch eine der Vier 
Mächte oder deren Angehörige in das Inland 
gebracht wurden, oder wegen widerrechtlichen 
Erwerbes oder Vertriebes von zoll-, verbrauch­
steuer- oder monopolpflichtigen Waren (Gegen­
ständen) oder von Bannwaren, die aus den im 
§ 18 genannten Unternehmen und Betrieben<: 
stammen, ferner wegen Mitwirkung an diesen 
Straftaten sind einzustellen, wenn die entfal­
lenden Abgaben bis 31. Dezember 1956 entrichtet 
werden. Unter der gleichen VoraussetzU'ng sind 
die wegen solcher strafbarer Handlungen rechts­
kräftig verhängten Strafen nachgesehen, soweit 
sie noch nicht vollstreckt sind. 
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(3) Wegen der im Abs. 2 angeführten Tat­
bestände sind Strafverfahren nicht einzuleiten, 
wenn die Waren (Gegenstände) bis 31. De­
zember 1956 zur Nachversteuerung angemeldet 
und die Abgaben nach ihrer Festsetzung inner­
halb der von der Behörde bestimmten Frist ent­
richtet werden. 

(4) Wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, 
daß- nach diesem Gesetz ein Strafverfahren nicht 
eingeleitet oder ein anhängiges Verfahren einge­
stellt wird, darf auf Einziehung oder Verfall im 
selbständigen Verfahren nicht erkannt werden. 
Selbständige Verfahren sind einzustellen, gleich­
viel in welchem Stande sie sich befinden. 

(5) Die 'vorangehenden Absätze sind sinngemäß 
auf Verfahren wegen strafbarer Handlungen an­
zuwenden, die nach den Bestimmungen über den 
Bannbrudt' zu ahnden sind, wenn diese Straftaten 
dadurCh begangen wurden, daß . 

• a) Waren (Gegenstände) für im § 18 genannte 
Unternehmen und Betriebe oder bei diesen 
erworben worden sind oder 

b) unter a) bezeichnete Waren (Gegenstände) 
vertrieben worden sind oder 

c) Waren (Gegenstände), die von einer der 
Vier Mächte oder deren AngehÖrigen her­
rühren, erworben oder vertrie'ben worden 
sind. 

(G)Entrichtete Beträge für Strafen und Kosten, 
die wegen der in den Abs. 1, 2 und 5 bezeich­
neten strafbaren Handlungen auferlegt wurden, 
können nicht zurückgefordert werden. 

§ 25. (1) über die Einstellung gerichtlicher Ver­
fahren, die gemäß § 24 zu erfolgen hat, ent­
scheidet das Gericht, bei dem das Verfahren in 
erster Instanz anhängig ist oder war; über die 
Nachsicht von Strafen entscheidet das Gericht, 
das in erster Instanz erkannt hat. Die Gerichte 
entscheiden von Amts wegen. Vor der Ent­
scheidung ist der öffentliche Ankläger und da~ 
zuständige Finanz~mt (Zollamt) zu hören. 

(2) Im Verfa·hren vor den Gerichtshöfen bedarf 
es keiner Bes~lußfassung des Senates, wenn der 
Vorsitzende und der Staatsanw.alt über die zu 
fällende Entscheidung über,einstimmen. 

(3) Gegen die Entscheidung steht dem Ver­
dächtigen (Beschuldigten, Angeklagten, Verur­
teilten), dem Verfallsbeteiligten, dem Haftungs­
pflichtigen und dem Staatsanwalt die Beschwerde 
offen. Sie ist binnen acht Tagen zu erheben und 

-hat aufschlebendeW~rkung. 

§ 26. (1) (Verfassungsbestimmung:) Landes­
(Gemeinde)abgaben, mit Ausnahme der Abgaben, 
.die ein Entgelt für eine besondere Leistung 
einer Gebietskörperschaft darstellen, und landes­
gesetzlich geregelte Beiträge an öffentliche Fonds 
und an Körperschaften des öffentlichen Rech'tes 
sind weder festzusetzen noch einzufordern, so­
weit sie sich auf Tatbestände oder Vorgänge in 
der Zeit vor dem 14 August 1-955 beziehen und 
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die Verpflichtung zur Entrichtung die im § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe und 
sonstigen Vermögenswerte trifft. Dies gilt auch, 
für Nebenansprüche (§ 2 des Abgabeneinhebungs­
gesetzes 1951, BGBL Nr. 87) der Abgaben und 
Beiträge. Auf diese ,Abgaben, Beiträge und 
Nebenansprüche bis 14. August 1955 entrichtete 
Beträge können nicht zurückgefordert werden. 

(2) (Verfassungsbestimmung:) Wegen Abgaben­
vergehen, die sich auf die im Abs. 1 bezeichneten 
Abgaben und Beiträge beziehen, sind Strafver­
fahren nicht einzuleiten; anhängige Strafver­
fahren sind einzustellen. Die wegen solcher straf­
barer Handlungen rechtskräftig verhängten 
Strafen sind nachgesehen, soweit sie noch nicht 
voll,streckt sind. Auf Strafen und Kosten ent­
richtete Beträge können nicht zurückgefordert 
werden. 

Ver wal t erb e st eil u n g . 

, § 27. (1) Für die im § 18 genannten Unter­
nehmen, Betriebe und sonstigen Vermögenswerte 
kann das Bundesministerium für Finanzen eine 
öffentliche Verwaltung oder öffentliche Aufsicht 
bestellen, ,sofern hiefür aber die Bundesregierung 
zuständig ist, diese und, sofern es sich um dem 
2. Verstaatlichungs gesetz vom 26. März 1947, 
BGBL Nr. 81/1947, unterliegende Vermögens­
werte handelt, das Bundesministerium für Ver­
kehr und Elektrizitätswirtschaft. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für 
Anteilsrechte an juristischen Personen, denen im 
§ 18 genannte Unternehmen, Betriebe oder Ver­
mögenswerte gehören. 

(3) Für die gemäß Abs. 1 und 2 bestellte öffent­
liche Verwaltung oder Aufsicht finden die 
Bestimmungen des Verwaltergesetzes 1952, 
BGBL Nr. 100/1953, in der Fassung der Kund­
machung des Bundeskanzleramtes vom 14. Juli 
1954, BGBL Nr. 209, sowie die §§ 13 bis 16 
dieses Bundesgesetz~s Anwendung. 

(4) Im Falle der Bestellung einer öffentlichen 
Verwaltung oder Aufsicht gemäß Abs. 1 oder 2 
ist' von der Bestellung, sofern es sich um auf 
Grund des Staatsvertrages in das Eigentum der 
Republik Österreich. übergegangene Vermögens­
werte handelt oder sofern dies vermutet wird, 
der letzte bekannte deutsche Voreigentümer zu 
verständigen. Eine Verständigung der Vier 
Mächte entfällt. Ist eine deutsche physische 
Person, die zu verständigen wäre, unbe~annt 
oder ist ihr Aufenthalt unbekannt, so erfolgt 
die Verständigung durch Anschlag an der Amts­
tafel; die Verständigung deutscher juristischer 
Personen erfolgt in jedem Fall nur durch An­
schlag an, der Amtstafel. 

IH. Bestimmungen über entzogene Vermögens­
werte. 

§ 28. Ansprüche deutscher physischer oder 
juristischer Personen auf Rückstellung von ent-
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zogenen Vermögenswerten sind nicht al~ nach 
dem Staatsvertrag in das Eigentum der Republik 
Österreich übergegangene Vermögenswerte an­
zusehen. 

§ 29. (1) Für Anträge, auf Rückstellung von 
Vermögenswerten, die am 8. Mai 1945 - bei 
Außerachtlassung der Nichtigkeit der behaupteten 
Entziehung - im Eigentum des Deutschen 
Reiches oder einer seiner Einrichtungen ges'tanden 
sind, sind die Bestimmungen des Zweiten Rück­
stellungsgesetzes anzuwenden. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes nach den Bestimmungen des 
Ersten Rückstellungsgesetzes anhängigen Ver­
fahren wegen Rückstellung der im Abs. 1 be­
zeichneten Vermögenswerte sind von den 
Finanzlandesdirektionen nach den Bestimmungen 
des Zweiten Rückstellungsgesetzes fortzusetzen. 
Das Bundesministerium für Finanzen hat die böi 
ihm nach dem Ersten Rückstellungsgesetz an­
hängigen Verfahren, wenn die Anwendung der 
Bestimmungen des Zweiten Rückstellungsgesetzes 
offenbar eine andere Entscheidung zur Folge 
gehabt hätte, zur neuerlichen Verhandlung und 
Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde 
erster Instanz zu verweisen. 

(3) Wenn in einem Bescheid auf Grund des 
§ 3 Abs. 4 letzter Satz des Ersten Rückstellungs­
gesetzes zugunsten der RepubLik österreich das 
pfandrecht für einen Höchstbetrag zur Sicherstel­
lung der aus der Abrechnung sich ergebenden 
Ansprüche einverleibt worden und die Abrech­
nung noch nicht durchgeführt oder darüber noch 
nicht entschieden worden ist, so ist über die Ab­
rechnung nach den Bestimmungen des Zweiten 
Rückstellungsgesetzes zu entscheiden. 

§ 30. (1) Verfahren nach dem Dritten Rück-, 
stellungsgesetz, in dene,n Antragsgegner das 
Deutsche Reich oder eine ,seiner Einrichtungen 
ist, sind von Amts wegen der nach § 2 Abs. 1 
des Zweiten Rückstellungsgesetzes zuständigen 
Finanzlandesdirektion oder bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Zweiten 
Rückstellungsgesetzes dem Bundesministerium 
für Finanzen zur Bestimmung der zuständigen 
Finanzlandesdirektion abzutreten. 

(2) Die Finanzlandesdirektion ist an vor dem 
27. Juli 1955 rechtskräftig gewordene Erkennt­
nisse- der Rückstellungskommission, die in dem 
abgetretenen Verfahren ergangen sind, gebunden. 

(3) Nach Rechtskraft des Abtretungsbeschlusses 
,ist auf Antrag der Finanzlandesdirektion im 
Grundbuch anzumerken, daß das Verfahren nun­
mehr nach dem Zweiten Rückstelhingsgesetz 
fortgesetzt wird. 

§ 31. (1) Erkenntnisse von Rückstellungs- und 
Rückgabekommissionen gegen das De~tsche 
Reich odef eine seiner Einrichtungen, die vor 

.dem 27. Juli 1955 rechtskräftig geworden sind, 
gelten als bücherliche Urkunden, auf Grund 
deren bücherliche Eintragungen vollzogen wer­
den können; dem steht die Bestimmung des 
§ 6 Abs. 1 nicht entgegen. Das gleiche gilt für 
Bescheide nach dem Ersten Rückstellungsgesetz, 
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Rechts­
kraft, sowie für Rückstellungs- und Rückgabe­
erkenntnisse, die auf Grund eines, zwischen dem 
27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes ergangenen Erkenntnisses der Ober­
sten Rül!kstellungs- oder Rückgabekommission 
rechtskräftig geworden srhd, ferner für Rück­
stellungserkenntnisse der ersten und der zweiten 
Instanz gegen das Deutsc.h.e Reich qder eine 
seiner Einrichtungen" die in der Zeit zwischen 
dem 15. Mai 1955 und dem Inkraftreten dieses 
Bundesgesetzes rechtskräftig geworden sind, 
wenn -die Finanzprokuratur der Durchführung 
des Erkenntnis·ses urkundlich zustimmt. 

(2) Beschlüsse über die bücherliche Eintragung 
sind in jedem Fall der Finanzprokuraturzu­
zustellen. Im übrigen findet §' 11 Abs. 2 An­
wendung. 

§ 32. (1) Ist ein Verfahren nach dem Dritten 
Rückstellungsgesetz oder nach dem Ersten Rück-, 
gabegesetz gegen andere als die im § 30 genann­
ten Antragsgegner anhängig und vermutet die 
Rückstellungskommission, daß das Verfahren 
Vermögenswerte betrifft, die - bei Außeracht­
lassung der Nichtigkdt der behaupteten Ent­
ziehung - auf Grund des Staatsvertrages auf 
die Republik österreich übergegangen sind, oder 
bestehen darüber Zweifel, so ist die Finanzpro­
kuratur unter Aktenübersendung zu verstän­
digen. Die Verständigung hat auch zu erfolgen, 
sofern die Finanzprokuratur oder eine Partei 
dies beantragt. 

(2) Wenn die Finanzp'rokuratur binnen drei 
Monaten nach einer Verständigung gemäß Ahs. 1 
bei der Rückstellungskommission unter Berufung 
auf dieses Bundesgesetz den Antrag' stellt, daß 
das Verfahren gegen den bisherigen Antrags-

. gegner unter Teilnahme der Finanzprokuratur 
als Vertreterin der Republik österreich auf seiner 
Seite weitergeführt werde, so hat die Rückstel­
lungskommission diesem Antrag mit Beschluß 
stattzugeben. Gegen diesen Beschluß, der allen 
Parteien und der Finanzprokuratur zuzustellen 
ist, steht den Parteien' des Rückstellungsverfah­
rens das Recht des Widerspruches zu (§ 38). 

(3) Wird seitens der Finanzprokuratur ein An~ 
trag gemäß Abs. 2 nicht gestellt oder wurde 
einem Widerspruch rechtskräftig stattgegeben, so 
ist' das Rückstellungsverfahren mit den bisherigen 
Parteien weiterzuführen. Vor Rechtskraft eines 
Beschlusses gemäß Abs. 2 ist das Verfahren nicht 
weiterzuführen. ' 
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(4) Der Republik österreich (Finanzprokura­
tur), die an einem Verfahren gemäß Abs. 2 teil­
nimmt, kommt dabei die gleiche verfahrensrecht­
liche Stellung wie dem Antragsgegner zu; sie ist. 
auch zum Vergleichsabschluß mit Wirkung für 
den Antragsgegner bered1tigt. Handlungen des 
Antragsgegners, die das Rückstellungsverfahren 
oder dessen Gegenstand betreffen, sind nur in­
soweit rechtlich wirksam, als sie nicht mit denen 
der Finanzprokuratur in Widerspruch stehen. 

(5) Der Anspruch auf Rückstellung ,eines Ver­
mögenswertes, der ehemals einer deutschen phy­
sischen oder juristischen Person gehört hat und 
der bei Außerachtlassung der Nid1tigkeit der be­
haupteten Entziehung auf Grund des Staatsve!'­
trages in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangen wäre, kann nur g~gen den letzten 
deutschen Erwerber geltend gemacht werden; die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 finden Anwen­
dung. 

§ 33. (1) Erkennt die Rückstellungskommission 
auf Rückstellung, so hat sie den bisherigen An­
tragsgegner zur Rückstellung zu verpflichten und 
gleichzeitig zur Sicherstellung der Gegenfor­
derung die im § 23 Abs. 2 des Dritten Rücksrel­
lungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen zu tref-' 
fen, jedenfalls aber die privatrechtlichen Befug­
nisse des geschädigten Eigentümers auf jene eines 
öffentlichen Verwalters einzuschränken. 

§ 34. In einem Erkenntnis, in welchem dem 
Antragsteller Kostenersatz zuerkannt wird, ist 
die Republik österreich zu verpflichten, dem An­
tragsteller jene Kosten zu ersetzen, die ihm aus­
schließlich durm verfahrensremtliche Hand­
lungen der Finanzprcikuratur entstanden sind. 

§ 35. (1) Der Exekution von Rückstellungs­
und Rückgaheerkenntnissen, die gegen eine deut­
sche physische oder juristisme Person (§ 2) vor 
dem 27. Juli 1955 remtskräftig geworden sind, 
stehen die Bestimmungen des Staatsvertrages 
nicht entgegen, . insoweit sich die Exekution 
gegen den im Erkenntnis bezeichneten Antrags­
gegner und auf die zurückzustellenden Vermö-

. genswerte richtet; das gleime gilt für Rückstel­
lungserkenntnisse, die auf Grund eines zwischen 
dem 27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ergangenen Erkenntnisses der 
Obersten Rückstellungs-' oder Rückgabekommis­
sion rechtskräftig geworden sind oder die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ergehen, 
sowie für Rückstellungs- und Rückgabevergleiche, 
die im Wege oder von einer zuständigen öster­
reichischen Dienststelle als Maßnahme, betreffend 
das ehemalige Deutsme Eigentum, genehmigt 
wurden. Wurde der' Antragsgegner zu einer Lei­
stung ~emäß § 23 Abs. 3 des Dritten Rückstel­
lungsgesetzes verhalten, dann ist die Exekution 
auf das entzogene, aber wegen wirtschaftlimer 
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Umgestaltung nicht zurückzustellende Vermögen 
zulässig. 

(2) Die Finanzprokuratur kann gegen Rück­
stellungs- und RÜckgabeerkentnisse erster oder 
zweiter Instanz, die gegen eine deutsche physische 
oder juristische Person (§ 2) zwis·chen dem 
27. Juli 1955 und dem Inkrafttretendieses Bun­
desgesetzes ergangen sind, innerhalb eines Mo­
nates von dem Tage an gerechnet, an dem ihr 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Er­
kenntnis vorgelegt wurde, nach den Bestim­
mungen des Dritten Rückstellungsgesetzes, gege­
benenfalls des Ersten Rückgabegesetzes, Be­
schwerde erheben. nie Beschwerde ist mit einem 
Antrag gemäß § 32 Ab:>. 2 zu :verbinden. Sie 
ist erst nach Rechtskraft des Beschlusses nach 
§ 32 Abs. 2 der Beschwerdeinstanz vorzulegen. 
Falls die Finanzprokuratur der Exekutionsfü.h­
rung urkundlich zustimmt oder die Beschwerde 
unterlassen hat, findet Abs. 1 Anwendung. 

(3) § 31 Abs. 2 findet. Anwendung. 

§ 36. (1) Beschlüsse auf Abtretung nach § 3Gl, 
Verfügungen gemäß § 32 Abs. 1 sowie Beschlüsse 
gemäß § 32 Abs. 2 sind vom Vorsitzenden der 
Rückstellungskommission erster Instanz zu er-
lassen. . 

(2) Ist ein Verfahren nam dem Dritten Rück­
stellungsgesetz, für das ein Beschluß gemäß § 30 
oder eine Verfügung gemäß § 32 Abs. 1 in Frage 
kommt, bei der Rückstellungsoberkommission 
oder bei der Obersten Rückstelhingskommission 
anhängig, so sind die Akten der Rückstellungs­
kommission erster Instanz zu übermitteln, die 
gemäß § 30 oder § 32 Abs. 1 vorzugehen hat. 

§ 37. Der Finanzprokuratur steht gegen den 
Abtretungsbeschluß gemäß § 30 und gegen den 
Beschluß auf Abweisung eines gemäß § 32 Abs. 2 
gestellten Antrages die Beschwerde an die Rück­
stellungsoberkommission zu. Ein weiterer Remts­
zug findet nicht statt.' 

§ 38. (1) Der Widersprum (§ 32 Abs. 2) ist 
binnen 30 Tagen nach Zustellung des Beschlusses 

. bei der Rückstellungskommission erster Instanz 
schriftlich in mindestens dreifamer Ausfertigung 
einzubringen .. Er hat den angefomtenen Beschluß 
zu beze,ichnen, die Gründe, auf die sich der 
Widersprum stützt, und die Beweismittel an­
zuführen und den Antrag auf Aufhebung des 
Beschlusses' zu enthalten. 

(2) Ober den Widersprum und über den ,Er­
satz der Kosten des Widerspruchs:verfahrens ver­
handelt und entscheidet die Rückstellungskom­
mission im Rückstellungsverfahren abgesondert. 

(3) Die Rückstellungskommission hu einem 
remtzeitigen Widerspruch nur stattzugeben -und 
den angefochtenen Beschluß aufzuheben, insoweit 
der W,iderspruchswerber .nachweist, daß die im 
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Rückstellungsverfahren begehrten Vermögens­
werte - bei Außerachtlassung der Nichtigkeit 
der behaupteten Entziehung - am 8. Mai 1945 
weder dem Deutschen Reich noch einer seiner 
Einrichtungen noch einer deutschen physischen 
oder juristischen Person gehört haben oder daß 
sie gemäß § 12 übereignet sind oder sonst auf 
Grund eines im Wege oder von einer zuständigen 
österreichischen Dienststelle als Maßnahme, be­
treffend das ehemalige Deutsche Eigentum, ge­
nehmigten Rechtsgeschäftes erworben' wurden. 

(4) Wird der Abtretungsbeschluß oder der Be­
schluß auf Fortsetzung unter Teilnahme der 
Finanzprokuratur aufgehobe"n, so ist das Ver­
fahren von der Rückstellungskommission ohne 
Beiziehung der Republik Österreich nach den 
Bestimmungen des Dritten Rückstellungsgesetzes 
fortzusetzen. 

§ 39. Die Finanzprokuratur kann einem Ver­
fahren nach dem Dritten Rückstellungsgesetz 
gegen eine inländische Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Aktienges'eIlschaft, Ge­
sellschaft mit beschränkter Haftung, Erwerbs­
und Wirtschaftsgenossenschaft oder Gewerk­
schaft im Sinne des Berggesetzes beitreten, wenn 
die Gesellschaft, Genossenschaft oder Gewerk­
schaft unter öffentlicher Verwaltung steht. Der 
für sie bestellte öffentliche Verwalter hat sie 
im Rückstellungsverfahren zu vertreten; eIn für 
sie bestellter Abwesenheitskurator ist auf Antrag 
zu entheben. Vergleiche, Anerkenntnisse und 
Verzichte öffentlicher Verwalter in Rückstel-

, lungss3:chen sind wirksam, wenn sie von der zu­
ständigen Aufsichtsbehörde genehmigt worden 
sind. 

denen der Republik österreich in Widerspruch 
stehen. 

(4) Die Republik Österreich ist berechtigt, an 
Stelle des deutschen Anteilsberechtigten Anmel­
dungen gemäß § 3 Abs. 1 des Fünften Rückstel­
lungsgesetzes vorzunehmen, sofern der Antrag 
auf Bestellung eines Sachwalters nach dem 1. Jän-' 
ner1955 bei der Rückstellungskommission ge­
stellt wurde. 

(5) In dem weiteren Verfahren nach Rechts­
kraft des Feststellungsbeschlusses gemäß § 3 
Ahs. 2 des Fünften Rückstellungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 164/1955, stehen der Republik Österreich 
alle Rechte zu, welche ohne den Eigentumsüber­
gang auf Grund ,des Staatsvertrages dem nicht 
geschädigten deutschen Anteilsberechtigten zu­
gestanden wären. 

§ 41. Die im § 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe oder sonstigen Vermögenswerte oder 
Teile von solchen sind in dem Zustand zurück­
zustellen, in dem sie sich befinden. Hiebei sind 
auch jene Erträgnisse auszufolgen, die in der 
Zwischenzeit aufgelaufen und noch im Inland 
vorhanden sind. Anspruche auf einen über die 
Rückstellung hinausgehenden Ersatz können 
auch in einem Verfahren nach dem Dritten 
Rückstellungsgesetz nicht geltend gemacht wer­
den. 

§ 42. (1) Wurde nach dem 27. Juli 1955 ein 
Rückstellungsantrag gegen die Republik Öster­
reich eingebracht, obwohl ein das gleiche Ver­
mögen betreffendes Verfahren gegen einen an­
deren Antragsgegner anhängig war, so sind die 
beiden Verfahren von Amts wegen oder auf 
Antrag zu veIibinden. Jede der Parteien kann 
gegen ein,en solchen Verbindungsbeschluß Wider-

§ 40. (1) Ist in einem Verfahren nach dem spruch aus den in § 38 Abs. 3 genannten Grün­
Fünften Rückstellungsgesetz ein nicht geschädig- I den erheben. Wird dem Widerspruch rechts­
tel' Anteilsberechtigter eine deutsche physische kräftig stattgegeben, ist der Verbindungsbeschluß 

_ oder juristische Person oder das peutsche Reich aufzuheben und in jedem der beiden Verfahren 
oder eine seiner Einrichtungen, so ist nach § 32 gesondert zu verhandeln und zu entscheiden. 
Abs. 1 vorzugehen. Im anderen Falle ist nach § 32 i\bs. 3 und 4 vor­

(2) Wenn die Finanzprokuratur binnen drei 
, Monaten nach einer Verständigung gemäß § 32 

Abs. 1 bei der Rückstellungskommission den An­
trag stellt, daß das Verfahren unter Teilnahme 
der Firpnzprokuratur als Vertreterin der Re­
publik Osterreich weitergeführt werde, so hat 
die Rückstellungskommission diesem Antrag mit 
Beschluß stattzugeben. Gegen diesen Beschluß, 
der allen Parteien und der Finanzpl'okuratur zu­
zustellen ist, steht den Parteien das Recht des 
Widerspruches zu (§ 38). 

(3) Nimmt die Republik Österreich an einem 
Verfahren gemäß Abs. 2 teil, so kommt ihr die 
gleiche v~rfahrensrechtliche Stellung zu wie dem 
nichtgeschädigten deutschen Anteilsberechtigten. 
Dessen verfahrensrechtliche Handlungen sind nur 
insoweit rechtlich wirksam, als sie nicht mit 

) 

zugehen. 

(2) Insoweit ein Verfahren gegen die Republik 
Osterreich gemäß Abs. 1 durch ein rechtskräfti­
ges Erkenntnis oder einen Vergleich -beendet ist, 
kann ein Verbindungsantrag gemäß Abs. 1 nicht 
gestellt und das gegen einen anderen Antrags­
gegner anhängige Verfahnm nicht fortgesetzt 
werden. 

. (3) Wurde ein Rückstellungsantrag zwischen 
dem 27 . Juli 1955 un d dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gegen einen Antragsgegner rechts­
kräftig aus Gründen abgewiesen, die in dem Ei­
gentumsübergang nach Art. 22 des Staatsvertrages 
liegen, so ist der Finanzprokuratur der Rück­
stellungsakt auf Antrag mit der' Aufforderung 
zuzustellen, 'innerhalb einer Frist von' drei Mona­
ten zu erklären, db das zur Rückstellung bean-
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spruch te Vermögen von der Repuhlik österreich 
auf Grund des Staatsvertrages in Anspruch ge­
nommen wird. Gibt die Finanzprokuratur eine 
solche Erklärung ab,' so hat sie diese mit einem 
Antrag gemäß § 32 Abs. 2 zu verbinden. In 
diesem Falle gilt die in dem Verfahren ausge­
sprochene Abweisung als nicht erfolgt. Für das 
weitere Verfahren gilt § 32 Abs. 3 und 4. 

(4) Erklärt die Firianzprokuratur, daß das Ver­
mögen nicht in Anspruch genommen wird oder 
erstattet sie ihre Äußerung nicht fristgerecht, so 
ist das durch Abweisung beendete Verfahren 
gegen den bisherigen Antragsgegner auf Antrag 
wieder aufzunehmen. 

(5) Wu~de nach ,dem 27. Juli 1955 ein Rück­
stellungsantrag gegen die Republik österreich 
eing.ebracht, der sich auf ehemalige Vermögen 
des Deutschen Reiches oder seiner Einrichtun­
gen als letzter Erwerber bezieht, so ist der Akt 
auf Antrag der Finanzprokuratur an die in § 30 
Abs. 1 genannte Finanzlandesdirektion abzu­
treten, die nach den Bestimmungen dieser Ge­
setzesstelle vorzugehen hat. 

§ 43. Rückstellungsansprüche auf Vermögen, 
über die bis zum 27. Juli 1955 rechtskräftig ,ent­
schieden wurde, können unter Berufung auf den 
Eigentumsübergang auf Grund des Staatsver­
trages nicht gegen die Republik österreich er­
hoben werden, derat:tige bereits eingebrachte An­
träge sind wegen entschiedener Sache zurückzu­
,,,elsen. 

IV. Bestimmungen, betreffend die Wertpapier­
bereinigung. 

. § 44. (1) In der Anmeldung von Wertpapieren, 
die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
gemäß § 1 des Wertpapierbereinigungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 188/1954, zur Bereinigung aufgerufen 
werden, ist auch dann, wenn nach den Bestim­
mungen des Wertpapierbereinigungsgesetzes an 
Stelle des Namens und der Anschrift des Eigen­
tümers die Depotnummer anzugeben ist, der 
Wohnsitz (Sitz) des Eigentümers. sowie seine 
Staatsangehörigkeit im 8. Mai 1945 und am 
27. Juli 1955 anzugeben. 

(2) Sind inländische Kreditunternehmungen 
zur Anmeldung verpflichtet (§ 5 Abs. 2 und 3 
des Wertpapierbereinigungsgesetzes), so haben sie 
\Vertpapiere, die nach den ihnen bekannten Um­
ständen auf Grund des Staatsvertrages in das 
Eigentum der Republik österr.eich übergegangen 

, sind, lediglich mit einem Hinweis auf den Namen 
des vermutlichen ehemaligen deutschen Eigen­
tümers (§ 2) anzumelden. Bestehen Zweifel über 
die Staatsangehörigkeit, so ist darauf in der An­
meldung unter Bekanntgabe der Umstände hin-
zuweisen. 

(3) Die Anmeldestellen haben der Prüfst elle (§ 3 
des Wertpapierbereinigungsgesetzes) Anmeldun-
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gen gemäß Abs. 2 s<?wie jene Anmeldungen vor­
zulegen, die durch deutsche physische oder juri­
stische Personen (§. 2) vorgenommen wurden. 
Zweifelt die Anmeldestelle, oh diese Voraus­
setzungen vorliegen, so hat sie darauf unter Be­
kanntgabe der Umstände bei Vorlage der An­
meldungen hinzuweisen. 

(4) Wertpapiere, die auf Grund des Staatsver­
trages in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangen sind, können auch durch die Fi­
nanzprokuratur angemeldet werden. Dem steht 
eine öffentliche Verwaltung der Wertpapiere 
nicht entgegen. 

§ 45. (1) Die Prüfstelle (§ 3 des Wertpapier­
bereinigungsgesetzes) hat bei Anmeldungen ge­
mäß § 42 Abs. 2 bis 4 zu entscheiden, ob diese 
Anmeldungen für die Republik österreich oder 
für den in der Anmeldung gemäß § 42 Abs. 2 
oder 3 als ehemaliger Eigentümer Bezeichneten 
behandelt werden. Der Bescheid ist auch der Fi­
nanzprokuratur zuzustellen. 

(2) Der Bescheid tritt außer Kraft, wenn der in 
der Anmeldung als ehemaliger Eigentümer Be­
zeichnete oder die Finanzprokuratur binnen sechs 
Wochen nach Zustellung die Entscheidung des 
Gerichtes beantragt (§ 20 des Wertpapierberei­

. nigungsgesetzes). 

(3) Entscheidet die Prüfstelle nicht binnen sechs ' 
Wochen, nach dem Ende der Anmeldefrist, so 
kann der in ·der Anmeldung als ehemaliger Ei­
gentümer Bezeichnete oder die Finanzprokuratur 
die Entscheidung des Gerichtes (§ 20 des Wert­
papierbereinigungsgesetzes) beantragen. 

(4) Einem fristgerechten Antrag des in der An­
meldung gemäß § 42 Abs. 2 oder 3 als ehemali­
ger Eigentümer Bezeichneten hat das Gericht nur 
stattzugeben, wenn hiefür die Voraussetzungen 
gemäß den Bestimmungen des Wertpapierbe­
reinigungsgesetzes gegeben sind und der Antrag­
steller einen Tatbestand gemäß § 13 Abs. 3 oder 
§ 16 nachweist; einem fristgerechten Antrag der 
Finanzprokuratur hat das Gericht stattzugeben, 
wenn ein solcher Tatbestand nicht erwiesen ist. 
Die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 und 2 Buch­
stabe a und c bis h des Wertpapierbereinigungs­
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

V. Schlußbestimmungen. 

Ver wer tun g. 

§ 46. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die 
auf Grund des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/ 
1955, in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangen sind, veräußern. 

(2) Die Veräußerung bedarf, wenn .der Preis im 
Einzelfall zwei· Millionen Schilling übersteigt, der 
vorausgehenden Zustimmung des Hauptaus-
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schusses des Nationalrates; über die anderen 
durchgeführten Veräußerungen hat der Bundes­
minister für Finanzen vierteljährlich dem Haupt­
ausschußdes Nationalrates zu berichten. 

(3) Eine Veräußerung gemäß Abs. 1 darf nur 
vorgenommen werden, wenn eine Aufforde'rung 
zur Anbotstellung we~igstens sechs Wochen vor­
her öffentlich b~kannt gemacht wurde. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 beziehen 
sich nicht auf Vermögenswerte, ,die unter die Be­
stimmungen des' Verstaatlichungsgesetzes vom 
26. Juli 1946, BGBl. Nr. 168 und des 2. Ver­
st.aatlichungsgesetzes vom 26. M~rz 1947, BGBl. 
Nr. 81/1947 fallen. 

, A b gab e n b e f r e i u n g. 

§ 47. (1) Der übergang von Vermögenswerten 
in das Eigent:um der Republik asterreich auf 

Grund des Staatsvertrages und der übergang von 
Verinögenswerten auf dritte Personen gemäß 
§ 12 ist von allen bundestechtlich geregelten 
öffentlichen Abgaben befreit. 

(2) Im Falle des Überganges von Vermögens­
werten an die im § 12 Abs. 2 dieses Bundesge­
setzes genannten Persone~ bleibt die Verpflich­
tung zur Entrichtung der im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Todes wegen und mit der, 
Durchführung des Verlassenschaftsverfahrens 
entstehenden öffentlichen Abgaben mit der Maß­
gabe unberührt, daß ,die Verjährung der Erb~ 
schaftssteuer nicht vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beginnt. 

§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes sind nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches 
das Bundesministerium für Finanzen und das 
Bundesministerium für Justiz betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Allgemeiner Teil. 
Das erste Staatsvertragsdurchführungsgesetz 

bringt s<:hon in den Erläuternden Bemerkungen 
Zum Staatsvertrag, betreffend die Wiederher­
stellung eines unabhängigen und demokratischen 
österreich, in Aussicht gestellte bundesgesetzliche 
Vorschriften zur Durchführung des IV. Teiles 
des Staatsvertrages und regelt darüber hinaus 
auch Rechtsverhältnisse an Vermögenswerten; 
die von einer der Vier Mächte während der Zeit 
der Besetzung in Anspruch genommen waren. 

Schon der Wortlaut des Art. 22 StV. zeigt 
unmißverständlich, daß das Eigentum an den 
ehemaligen deutschen Vermögenswerten unmit­
telbar durch den Staatsvertrag au.f die Republik 
österreich übergegangen ist. Aufgabe dieses 
Durchführungsgesetzes ist es daher lediglich, die 
technischen Belange, die sich auf den Rechtsüber­
gang beziehen, soweit als derzeit möglich zu 
regeln und, wichtige wirtschaftliche Gesichts­
punkte, die sich aus der 'übereignung dieser Ver­
mögenswerte und aus der Übergabe gewisser 
nid1t in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangenen Vermögenswerteergeben, zu 
wahren. ' 

Das Gesetz unterscheidet streng zwischen den 
\"in das Eigentum der Republik 'österreich über­
gegangenen Vermögenswerten" ,(Teil I, III und 
IV) und den "nach dem 27. Juli 1955 aus der Ver­
waltung der, Vier Mächte übergebenen Vermö­
genswerten" (Teil, 11). Diese Begriffe über­
schneiden sich jedoch, da sich unter den von einer 

der Vier Mächte mittelbar oder unmittelbar ver­
walteten Und erst nach dem 27. Juli 1955 über­
gegebenen Vermögenswerten' (§ 18) sowohl ehe­
mals ,deutsche Vermögenswerte befinden, die in 
das Eigentum der Republik öste'rreich überge­
gangen sind, als auch solche Vermögenswerte, an 
denen österreich durch den Staatsvertrag das 
Eigentum nicht erworben hat, sei es, weil diese 
Vermögenswerte am 8. Mai 1945 österreichischen 
oder anderen nichtdeutschen physischen oder 
juristischen Personen gehörten, sei es, weil sie 
durch eine deutsche physische oder juristische 
Person entzogen wurden und daher das formale 
Eigentum der deutschen physischen oder juristi­
schen Person ein nichtiges Recht darstellt, sei es 
schließlich, weil es sich um auf Grund eines der 
beiden Verstaatlichungsgesetze verstaatlichte Ver-
mögenschaften handelt. . 

Die Auslegungsvorschriften des § 1 Abs. 2 und 
3 des Entwurfes stehen in übereinstimmung mit 
der Präambel des Artikels 22 Staatsvertrag, weI­
cher das Recht der Vier Mächte statuiert, über 
"alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte in 
österreich" zu verfügen. Die Worte "bean­
sprucht" und "innegehabt" können sich daher 
nur auf DeutSches Eigentum und nicht auf drit­
ten Pe'rsonen gehörige Vermögenswerte beziehen. 

Im Rahmen der dargelegten Ziele regelt der 
Entwurf ins'besondere folgende Teilgebiete: 

1. Er sieht zur Sicherstellung der Erhaltung 
der aus Fremdverwaltung übergebenen Unter­
nehmen und Betriehe (§ 18), und zwar gleichviel, 
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ob sie gemäß Artikel 22 StV. in das Eigentum 
der Republik österreich übergegangen sind oder 
nicht, unter bestimmten Voraussetzungen vor: 

a) einen Gläubigeraufruf mit den Wirkungen 
emer Klags- und Exekutionshemmung 
(§ 19); 

b) die Auflösung beziehungsweise Auflösungs­
möglichkeit bei Schuldverhältnissen auf 
dauernde Leistungen (§ 20); 

c) das Außerkrafttreten der in de~ letzten 
Monaten der Fremdverwaltung erlas.senen 
Arbeitsordnungen (§ 20); 

,e!) Haftungsbeschränkungen für Verbindlich­
keiten von Betrieben (§ 21); 

e) einen Nachlaß der für die Zeit bis zur 
Übergabe aufgelaufenen Abgabeschulden 
der Unternehmen und Betriebe (§§ 22-
26). 

Es handelt sich bei diesen Vorschriften .um 
Maßnahmen, die längst hätten getroffen werden 
sollen und die nicht weiter aufgeschoben werden 
dürfen. . 

2. Durch den Entwurf wir,d' für Gerichte und 
Verwaltungs behörden eindeutig klargestellt, daß 
alle jene Vermögenswerte auf Grund des Staats­
vertrages in das Eigentum der Republik öster­
reich übergegangen sind, die am 8. Mai 1945 
deutschen physischen oder juristischen Personen 
(§ 2) oder dem Deutschen Reich oder seinen Ein­
richtungen (§ 3) gehörten. Hier ist allerdings 
hinsichtlich der formell im Eigentum des Deut­
schen Reiches gestandenen Vermögenswerte zu 
beachten, 'daß das Deutsche Reich an jenen Ver­
mögenswerten, welche die Republik österreich 
am 13. März 1938 besessen hat, nie rechtmäßig 
Eigentum erworben hat und daß die Rückfüh­
rung dieses Vermögens in° das formelle Eigentum 
der Republik österreich, schon im Rahmen des 
1. Rückstellungsgesetzes erfolgen konnte. Aber 
auch .das in der Zeit von 1938-1945 neu ge­
schaffene, hoheitsrechtlichen Zwecken dienende 
Eigentum des Deutschen Reiches auf dem Gebiete 
der Republik österreich ist nicht erst auf Grund 
des Staatsvertrages, sondern schon mit dem Ende 
der Besetzung österreichs durch das Deutsche 
Reich, sohin bereits am 27. April 1945, auf Öster­
reich übergegangen. 

Bei der Auslegung des Begriffes "deutsch" folgt 
der Entwurf bei juristischen Personen grund­
sätzlich der Sitztheorie, ·läßt jedoch zur Berück­
sichtigungder nichtdeutschen Beteiligungen an 
deutschen juristischen Personen gewisse' Sonder­
maßnahmen zu (§ 17). Im Falle des Vorliegens 
ehemals deutscher Beteiligungen an österreichi­
schen juristischen Personen geht der Entwurf 
davon aus, daß nicht die österreichischen juristi­
schen Personen gehörigen Substanzwerte, sondern 
die Anteilsrechte an diesen juristischen Personen, 
soweit sie Deutschen gehört haben (das sind zum 
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Beispiel die Aktien und Geschäftsanteile) auf die 
Republik österreich übergega~gen sind. 

Bei physischen Personen geht der Entwurf von 
den allgemein anerkannten Regeln des Völker­
rechtes aus, daß eine Staatsbürgerschaft nur mit 
Willen des Betroffenen erworben werden kann. 
Er läßt daher alle vom Deutschen Reich vorge­
nommenen Sammeleinbürgerungen oder im Zuge 
von Umsiedlungsaktionen vorgenommene Ver­
leihungen von Staats bürgerschaften als nicht be­
achtlich außer Betracht und geht - so wie bei , 
der Anerkennung der Sitztheorie bei juristischen 
Personen - mit den Regeln des internationalen 
Rechtes konform. 

3. Ehemals deutschen physischen Personen, die 
bis zum Inkrafttreten des Staatsvertrages öster­
reichische Staatsbürger wurdelJ. (Neuösterreicher), 
werden durch den Entwurf mit Wirksamkeit vom 
Inkrafttreten des Staatsvertrages, jedoch ohne 
Haftung der Republik österreich für irgend­
welche Verluste oder Schäden (§ 12), die ihnen 
am 8. Mai 1945 gehörigen Vermögenswerte rü&.­
übertrag~en. Eine Übertragungsgebühr ist von 
diesen Personen nicht zu entrichten (§ 47). 

4. Schon im Motivenbericht zum Staatsvertrag 
wurde darauf hingewiesen, daß im Hinblick auf 
die in den Artikeln 25 und 26 verankerte Pflicht 
zur Rückstellung entzogener' Vermögenschaften 
berechtigte Rückstellungsansprüche durch keine 
der Bestimmungen des Art. 22 StV. beeinti-äch­
tigtwerden. Daraus ergibt sich, ·daß auch hin­
sichtlich des ehemaligen deutschen Vermögens die 
Bestimmungen des sogenannten Nichtigkeitsge­
setzes, BGBl. Nr. 106/1946, das seinerseits wieder 
der Londoner Deklaration vom 5. Jänner 1943 
innerstaatlich Geltung verschaffte, unberührt 
bleiben, das heißt unverändert beobachtet werden 
müssen. Daher kann österreich auch nicht jene 
Vermögenswerte beanspruchen, die deutschen 
Staatsangehörigen entzogen worden sind und 
ihnen jetzt erst auf Grund eines Rüd~stellungs­
anspruches zurückzustellen sind. 

'Durch die im Entwurf vorgesehene Regelung 
der Beteiligung ,der Finanzprokuratur als Ver­
treterin der Republik österreich am Rückstel­
lungsverfahren (§ 32) und die Regelung ·der Voll­
streckung von Rückstellungserkenntnissen mit 
den entsprechenden Kautelen (§§ 31 und 35), ist 
Gewähr geboten, daß der Republik österreich 
durch keinerlei Verfügungen der bisherigen Par­
teien im Rückstellungsverfahren ehemalige 
deutsche Vermögens~erte entzogen werden 
können. 

5. 'Eine auf das ehemalige deutsche Eigentum 
entsprechend Bedacht nehmende Regelung des 
Wertpapierbereinigungsverfahrens ist dringend 
erforderlich, da die durch den Staatsvertrag ge­
schaffene Rechtslage im Wertpapierbereinigungs-
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gesetz noch nicht berücksichtigt werden konnte 
und die Durchführung des Wertpapierbereini­
gungsverfahrens mangels einer gesetzlichen Re­
gelung bereits ins Stocken geraten ist (§ 44 f.). 

6. Der Wunsch, der der Republik österreich 
gemäß Art. 22 § 13 des Staatsvertrages zustehen­
den Befugnis, ehemals deutsche Vermögenswerte 
in das Eigentum deutscher physischer Personen 
'zu übertragen, nicht vorzugreifen, erklärt das 
Fehle.n diesbezüglicher Bestimmungen. 

Zu § 1: 

Besonderer Teil. 
Zum Abschnitt 1. 

(Allgemeine Bestimmungen.) 

Der in der österreichischen Gesetzessprache 
sonst nicht übliche Ausdruck "Vermögenswerte" 
wurde in den Entwurf aufgenommen, weil er 
der Diktion des Staatsvertrages entspricht. Das 
gieiche gilt }ür die Verwendung des Ausdru<;kes 
"Interessen . 

. Deutschen juristischen Personen gehörige .Be-
. triebsstätten, Zweigniederlassungen, Geschäfts­

stellen oder Repräsentanzen in österreich sowie 
das gesamte sonstige diesen juristischen Personen 
am 8. Mai 1945 gehörige Vermögen in österreich 
i,t auf Grund des Staatsvertrages unmittelbar in 
das Eigentum der Republik österreich. überge­
gangen;das heißt, die Republik österreich wurde 
Eigentümerin der Substanzwerte, die ehemals 
deutschen juristischen Personen gehörten. Hier 
handelt es sich um jene Fälle, in denen die Re­
publik österreich Eigentümerin eines Torsobe­
t~iebes einer deutschen juristischen Person (im' 
Gegensatz zu dem später zu erläuternden Split­
terbetrieb einer österreichischen juristischen Per­
son) geworden ist, aber auch um solche Fälle, in 
denen deutsche juristische Personen nur einzelne 
Vermögenswerte in österreich besaßen. 

Das Vermögen inländischer juristischer Per­
sonen, an denen Deutsche beteiligt waren, ist 
hmgegen nicht unmittelbar auf Grund des Staats­
vertr~.ges in das Eigentum der Republik öster­
reich übergegangen, wohl aber die Anteilsrechte 
(Aktien, Geschäftsanteile etc.), die am 8. Mai 1945 
dem Deutschen Reich, seinen Einrichtungen oder 
deutschen physischen oder juristischen Personen 
gehört haben (§ 1 Abs. 2). Die Substanzwerte 
oder sonstigen Vermögenswerte bldben sohin 
nach wie vor im Eigentum der betreffenden in­
ländischen juristischen Person, doch kann die 
Republik österreich nach Maßgabe der ihr zu­
gefallenen Anteilsrechte die juristische Person im 
R.ahmen ihrer Gesellschaftsrechte kontrollieren 
und die Anteilsrechte verwerten. Dies entspricht 
sowohl allgemeinen Rechtsgrundsätz,en als auch 
der österreichischen RechtSordnung im Besonde­
ren und trägt Rechten und Interessen berechtigter 

Dritter Rechnung, ohne daß die Rechte und In­
teressen der Republik österreich beeinträditigt 
würden. . 

Zu § 2: 

Gemäß Abs. 1 gelten Personen, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit infolge einer zwischen 1938 
und 1945 angeordneten Sammeleinhürgerung er­
worben haben, nicht als deutsche physische Per­
sonen irr\. Sinne dieses Bundesgesetzes, weil den 
Betroffenen kein echtes Wahlrecht offen stand 
und der Sammeleinbürgerungdahe~ keine Rechts­
wirkung für den Bereich dieses. Bundesgesetzes 
beigemessen werden kann. Aus dem gleichen 
Grunde k~nn auch den infolge einer Umsied­
lungsaktion erfolgten Einbürgerungen keine 
Rechtswirksamkeit zugebilligt werden. Diese 
AuffilSSung steht in übereinstimmung mit dem 
Wortlaut des von den Vier Mächten in Deutsch­
land erlassenen Kontrollratsgesetz Nr. 5, § 3 
Abs. 2 vom 30. Oktober 1945, in dem erklärt 
wird, daß das Vermögen von Bürgern eines Lan­
des, welches Deutschland annektiert hat oder 
annektiert zu haben behauptete, nicht als 
deutsches Auslandsve'rmögen zu betrachten ist . 

Die in den Abs. 2 und 3 vorgesehene Regelung 
entspricht sowohl der Judikatur des österreichi­
schen Verwaltungsgerichtshofes als auch der völ­
kerrechtlichen übung (v gl. Allgemeiner Teil, 
Punkt 2 a, E.). 

Gemäß Abs. 4 folgt der Entwurf bei juristi­
schen Personen der Sitztheorie, indem er be­
stimmt, daß als deutsche juristische Personen 
solche mit dem Sitz (mit der Hauptniederlassung) 
im Gebiete des ehemaligen Deutschen Reiches 
gelten. (wegen Beteiligungen Dritter vergleiche 
§ 17). 

Das Deutsche Reich "und seine Einrichtungen 
werden lediglich aus gesetzestechnischen Gründen 
aus dem Begriff der deutschen juristischen Person 
ausgeschieden. Eine materiellrechtliche Bedeutung 
kommt dem zweiten Satz' des Abs. 4 nicht zu. 

Zu § 3: 

Es handelt sich bei den Einrichtungen des 
Deutschen Reiches, die' im § 3 taxativ aufgezählt 
sind, im wesentlichen um Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 

Zu § 4: 

Durch § 4 wird außer Zweifel gestellt,daß 
eine Haftung .der Republik österreich für Ver­
bindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Ei­
gentumsübergang auf Grund des Staatsvertrages 
ausschließlich durch die Bestimmungen des zu er­
lassenden Bundesgesetzes begründet wird. § 1409 
ABGB.- und andere derartige Bestimmungen sind 
daher weder unmittelbar noch per analogiam 
anzuwenden. 
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Zu § 5: 

Die Bestimmung des § 5 bezieht sich nur auf 
die Haftung für Verbindlichkeiten des Deutschen 
Reiches und seiner Einrichtungen, nicht auf die 
Haftung für Verbindlichkeiten, die im Zusam­
menhang mit Vermögenswerten stehen, die von 
deutschen physischen oder juristische'n Personen 
auf Grund des Staatsvertrages in das Eigentum 
der Republik österreich übergegangen sind. 
Reichseigentum und Einrichtungen des Deutschen 
Reiches werden bereits seit Jahren durch Bundes­
behörden oder ausnahmsweise von öffentlichen 
Verwaltern verwaltet. Für die durch sie einge­
gangenen Verbindlichkeiten muß daher die Re­
publik Osterreich die Haftung übernehmen, 
allerdings mit ·der sich aus Abs. 1 (a. E.) ergeben­
den Beschränkung, das heißt jeweils nur mit ,den 
konkreten Vermögensstücken, auf die sich die 
Verbindlichkeit bezieht. Im Abs. 3 wird eine 
Haftung der Republik Osterreich für Verbind­
lichkeiten normiert, die durch rechtskräftige 
Rückstellungserkenntnisse wegen Untunlichkeit 
der Rückstellung infolge wirtschaftlicher Umge­
staltung des entzogenen Vermögens auferlegt 
wurden, sowie für solche, die sich aus ordnungs­
gemäß genehmigten Rückstellungs- oder Rück~ 
gabevergleichen ergeben. 

Zu § 6: 

Es besteht kein Grund, weiter Klagen und Exe­
kutionen gegen das ehemalige Deutsche Reich, 
das kein Vermögen mehr in Osterreich besitzt, 
zuzulassen. 

Zu § 7: 

§ 7 regelt diS! Haftung für VerbiIl'dlichkeiten, 
die zu den in das Eigentum der Republik Öster­
reich übergegangenen Vermögenswerten 
geutscher physischer oder jurist~scher Personen 
gehören. Die Haftung der Republik österreich 
soll gemäß .Albs. 1 auch hier eine s ach I ich be­
schränkte sein, wobei die Gesamtheit der aus dem 
ehemaligen Eigentum ein e r deutschen physi­
schen oder juristischen Person in das Eigentum 
der Republik österreich übergegangenen N er­
mögenswerte (Vermögensstücke) als ei n Sonder­
vermögen zu behandeln sein wird. Wenn auch 
dem Sondervermögen keine selbständige Rechts­
persönlichkeit zukommt, so ergibt sich doch aus 
dieser Bestimmung ,im Zusamm.enhalt mit den 
§§ 8 und 9, daß es in vielen Belangen als ein­
heitlicher, von dem' sonstigen Vermögen der Re­
publik Osterreich getrennter Vermögenskomplex 
zu behandeln sein wird. Klagen gegen die Re­
publik österreich aus der Haftung gemäß Ahs. 1 
werden vorläufig nicht zugelassen, weil die Er­
fassung der in ihr Eigentum übergegangenen 
Vermögenswerte und die Abgrenzung im einzel­
nen noch nicht abgeschlossen ist. Um eine Beein-
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trächtigung bere~htigter Interessen Dritter zu 
vermeiden, sieht der Entwurf vor, daß gegen 
Vermögenswerte, die öffentlich verwaltet wer­
den (und die durch diese öffentliche Verwaltung 
partei- und prozeßfähig geworden sind), Klagen 
und Exekutionen zulässig sind. 

Zu § 10: 

Die Regelung des § 10 stellt eine Fortsetzung 
der mit dem Behörden-Überleitungsgesetz einge­
leiteten Maßnahmen dar. 

Zu § 11: 

Die bücherliche übertragung. des Eigentums 
des ehemaligen Deutschen Reiches und seiner 
Einrichtungen auf die Republik österreich auf 
Grund des Staatsvertrages kann ohne weitere 
Vorerhebungen und Zwischenstreitigkeiten erfol­
gen. Diesem Gedanken trägt der § 11 Rechnung, 
in dem für die grundbücherliche Durchführung 
gewIsse technische Vorkehrungen getroffen 
wurden. 

Hinsichtlich des ehemaligen österreichischen 
Bundeseigenturns, das ohne Rechtsgrund auf das 
Deutsche Reich umgeschrieben wurde, sind schon 
mit Wiedererlangung der vollen Handlungsfähig­
keit der Republik österreich (also vor dem 
8. Mai 1945) deren uneingeschränkte Eigentums­
rechte wieder hergestellt worden; auch das in der 
Zeit zwischen 1938 und 1945 für Zwecke der 
reichsdeutschen Hohe-itsverwaltung neu erwor­
bene Eigentum ist bereits mit Beendigung der 
deutschen Okkupation in das Eigentum der Re­
publik Osterreich übergegangen; es ist daher für 
eine allenfalls noch notwendige Richtigstellung 
des Grundbuchsstandes bei solchen Vermögens- . 
werten die Berufung auf den Staatsvertrag nicht 
erfor,derlich (vergleiche auch Allgemeiner Teil, 
Punkt 2, erster Absatz). 

Zu § 12: 

Es wurde für richtig erachtet, allen Personen, 
die bis zum 27. Juli 1955 die. österreichische 
Staatsbürgerschaft erworben haben, die ihnen 
seinerzeit gehörigen Vermögenswerte, . die sie 
infolge der Potsdamer Beschlüsse verloren 
hatten, zu übereignen. Die Übereignung soll 
mit Inkrafttreten des Staatsvertrages wirk­
sam werden. Folgerichtigerweise tritt' auch an 
Stelle der im Entwurf vorgesehenen Haftung 
der Republik österreich für zu ehemaligen 
deu tschen Vermögenswerten gehörige Verbind­
lichkeitendie ausschließliche Haftung des Neu­
österreichers. Eine über die Haftung dieses Bun­
desgesetzes hinausgehende Verbindlichkeit des 
Neuösterreichers, die stch hieraus ergeben kann, 
daß er schon vor der übereignung die Verwal­
tung geführt hat oder überhaupt Verbindlich­
keiten bezüglich dieses Vermögens eingegangen 
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ist, wird ·dadurch nicht berührt. In Anbetracht 
der durch dieses Bundesgesetz gewährten Abgabe­
befreiung für solche übereignungen und in An­
betracht dessen, daß die übereignung völlig un­
entgeltlich erfolgt, ist es nur recht und billig, 
daß die Republik österreich nach Abs. 4 für 
Zwischenverluste, insbesondere solche, die durch 
·die Inanspruchnahme seitens einer Besatzungs­
machr oder sonst bis zur übergabe an den Neu­
österreicher eingetreten sind, in keiner Weise 
haftbar ist. 

Zu § 13: 

Diese Bestimmung verfolgt den Zweck, Per­
sonen, denen an öffentlich verwalteten oder unter 
öffentlicher Aufsicht stehenden Vermögenswer­
ten Eigentumsrechte zustehen, die überprüfung 
der Frage des Eigentumsüberganges auf Grund 
des Staatsvertrages durch unabhängige Gerichte 
zu ermöglidlen. Die Antragsberechtigung ist 
vorläufig auf den Kreis der durm eine öffent­
lime Verwaltung oder öffep.tliche Aufsicht be­
troffenen Personen beschränkt, weil sim bisher 
die Republik österreich in der Regel des Rechts­
institutes der öffentlichen Verwaltung oder 
öffentlichen Aufsicht bedient hat, um das 
Deutsche Eigentum zu sichern. Anclere allge­
meinere Erfassungsmaßnahmen sollen auf Grund 
weiterer Gesetze getroffen werden. Im gegen­
wärtigen Zeitpunkt, in dem die Frage des so­
genannten kleinen Deutschen Eigentums nom 
ungeklärt ist, würde eine Ausdehnung des § 13 
Abs. 1 zu.einem unnötigen Leerlauf bei den Ge­
rimten führen.' Die Bestimmung reicht im gegen­
wärtigen Zeitpunkt umso mehr aus, als ohnehin 
alle ehemals deu tschen Vermögens werte von Be­
deutung bereits unter öffentlicher Verwaltung 
oder öffentlimer Aufsicht stehen. Durch die Be­
stimmung des Abs. 2 soll es inländismen oder 
auslänodismen (nimtdeutschen) Anteilsberemtigten 
ermöglicht werden, ihre Anteilsberemtigungen 
(auch Minderheitsremte) an inländismen juristi­
schen Personen auch dann feststellen zu lassen, 
wenn nur das Unternehmen, an dem sie beteiligt 
sind, als solmes und nimtdie Anteilsrechte selbst 
unter öffentlicher Verwaltung stehen, ein Fall, 
der bei ·den bisher fremdverwalteten Betrieben 
nicht selten vorkommt. 

Aus Abs. 3 ergeben sim in Verbindung mit 
§ 2 und 3 dieses Entwurfes eindeutige Grund­
-sätze, nam ·denen die Frage, ob Deutsches Eigen­
tum vorliegt oder nicht, zu entsmeiden sein 
wir,d. Einsmränkende Bestimmungen zum Bei­
spiel, betreffend sogenanntes neudeutsches Eigen­
tum oder betreffend den Erwerb im Exekutions­
wege in der Zeit nach dem 8. Mai 1945 usw. er­
smienen in diesem Entwurf smon deshalb ent­
behrlich, weil derlei Fälle bei dem unter öffent­
limer Verwaltung oder Aufsimt stehenden Ver­
mögenswerten ni mt praktism werden. 

Zu §' 15: 

§ 15 soll Gewähr dafür bieten, daß der dem 
Feststellungsbesmluß entspredlende Remtszu­
stand hergestellt wird. Allerdings werden nach 
dieser Bestimmung öffentlime Verwaltungen oder 
Aufsichten nur dann aufzuheben sein, wenn für. 
die Aufrechterhaltung ausmließlidl das Vorliegen 
eines im Feststellungsbesmluß negierten ehemals 
deutschen Eigentums ins Treffen geführt werden 
könnte und andere Gründe für die Aufrechter­
haltung der Verwaltung oder Aufsimt (zum Bei­
spiel § 3 ·des Verwaltergesetzes 1952) nicht be­
stehen. 

Zu. § 16: 

Diese Bestimmung gibt den durch Bescheid 
oder Erkenntnis legitimierten Rückstellungsbe­
remtigten die gleimen Rechte wie Personen, die 
einen Feststellungsbeschluß gemäß § 13 erwir'kt 
haben. ' 

Zum Absmnitt 11. 

(Sonderbest'inünungen für die von einer der Vier 
Mächte verwalteten Vermögenswerte.) 

Zu § 18: 

Durm die Bestimmung des § 18 wird Ab­
smnitt II des Entwurfes eingeleitet, der sim aus­
sc.~ließlich auf die über den 27. Juli 1955 hinaus 
unter Fremdverwaltung gestandenen' 'Unterneh­
men, Betriebe und sonstigen Vermögenswerte 
bezieht. In diese Kategorie fallen zum Beispiel 
sämtliche ehemaligen USIA-Betriebe, da die 
USIA-Zentralverwaltung als die verlängerte 
Hand der UdSSR anzusehen war. Der Entwurf 
spricht von mittelibar oder unmittelbar verwal­
teten Unternehmen und Betrieben, um klar­
zustellen, daß durm diese Bestimmung aum 
Unternehmen und, Betriebe erfaßt werden 
sollen, denen trotz ihres Zusammen­
hanges mit der USIA-Zentralverwaltung eine 
gewisse formelle Selbständigkeit gewahrt blieb; . 
Die unter § 18 zusammengefaßten Unternehmen, 
Betrie be und sonstigen Vermögenswerte sind 
sowohl solche, an denen die Republik Osterreim 
auf Grund des Staatsvertrages Eigentum erwor­
ben ,hat, als auch solche, bei denen ein Eigen­
tumserwerb der Republik österreim auf Grund' 
.des Staatsvertrages nicht eingetreten ist, sei es, 
daß sie dritten nimtdeutschen Personen gehörten, 
sei es, daß sie auf Grund eines der heiden Ver­
staatlichungsgesetze verstaatlicht sind, sei es, daß 
es sim um rückstt:llungs- oder rückgabepflichtige 
Vermögenswerte handelt. 

Bloße Inansprumnahme für militärische Zwecke 
begründet laut Abs. 2 nicht die Anwendbarkeit 
der Sonderbestimmungen des Absmnittes H. 

Zu § 19: 

Der im Abs. 1 vorgesehene Gläubigeraufruf 
für die bisher fremdverwalteten Unternehmen 
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und Betriebe erschien notwendig, weil ein ver­
läßlicher Status nur aufgestellt werden kann, 
wenn volle Klarheit über die in der Zwischen­
zeit eingegangenen Verbindlichkeiten besteht. 
Mit dem Gläubigeraufruf wird ein Moratorium 
für die vor der übergabe entstandenen bezie­
hungsweise für die sich auf die Zeit vor der über­
gabe beziehenden Verbindlichkeiten verbunden, 
welches für die Erhaltung der wirt~chaftlichen 
Existenz' dieser Betriebe in vielen Fällen un., 
erläßEch ist. 

Zu § 20: 

Bei Bestand-, Dienst-, Bezugs~ und Lieferungs­
verträgen sowie bei Schuldverhältnissen auf dau­
ernde Leistungen überhaupt muß dem bisher 
fremdverwalteten Unternehmen oder Betrieb ein 
vorzeitiges Kündigungsrecht gewährt werden, 
weil derartige V erträge v~elfach unter völlig 
anderen Voraussetzungen und bisweilen auch 
aus außerwirtsc~aftlichen Erwägungen eingegan­
gen wurden. 

Die generelle und unbedingte Kündigungsmög­
lichkeit bei den seit 1. Jänner 1955 eingegange­
nen, abgeänderten ode'r erst mit diesem Zeit­
punkt schriftlich festgehaltenen Verträgen er­
scheint gerechtfertigt, weil die fremdverwalteten 
Unternehmen und Betriebe nach diesem Zeit­
punkt Vertragsverhältnisse, die sich auf die Zeit 
nach Wirksamkeit des Staatsvertrages 'erstrecken, 
überhaupt nicht mehr hätten eingehen sollen. 

Abs. 4 verleiht den in der Zeit vor Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes abgegebenen Erklä­
rungen Wirksamkeit als Kündigung, auch wenn 
sie nicht formgerecht abgegeben wurden. 

Für Arbeits-, Dienst- und Betriebsor.dnungen 
sehen die Abs. 5 und 6 ihr Außerkrafttreten vor, 
wenn derlei Regelungen in der Zeit zwischen 
dem 1. Jäner 1955 und der übergabe der Unter­
nehmen und Betriebe an die Republik österreich 
erlassen oder abgeändert worden sind. Auch der­
artige Maßnahmen hätten ab einem Zeitpunkt, 
zu dem die übergabe der Betriebe an die Repu­
blik österreich bereits vorauszusehen war oder 
sogar schon feststand', nicht mehr getroffen wer­
den dürfen. Zum Schutze der Arheitnehmer sieht 
der Entwurf vor, daß an Stelle einer erloschenen 
Arbeitsordnung die vorher bestandene Regelung 
wi·eder in Wirksamkeit tritt. Auch dürfen die 
auf Grund einer erloschenen Arbeitsordnung vom 
Dienstgeber bereits erbrachten Leistungen keines­
falls zurückgefordert werden. 

Zu § 21: 

Infolge der Zonenteilung und der mangelnden 
Koordinierung der auf die Sicherung des Deut­
·schen Eigentums gerichteten Maßnahmen der 
Vier Mächte wurden vielfach Betriebsstätten, Ge­
schäftsstellen oder sonstige Vermögensteile (Split­
ter) ·in Anspruch genommen und unter Fremd-
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verwaltung gestellt. Es erscheint gerechtfertigt, 
wenn den Eigentümer, der den Splitter (Betrieb 
oder sonstigen Vermögenswert) erlangt oder wie­
der erlangt hil,t, für die Betriebsschulden aus der 
Zeit der Fremdverwaltung die Halnung trifft; es 
wäre aber unbillig, den Eigentümer für die in 
der Zeit der Fremdverwaltung entstandenen Ver­
bindlichkeiten mit seinem sonstigen Vermögen 
haften zu lassen. Diesem Gedanken trägt die Be­
stimmung des Abs. 1 Rechnung. 

Eigentümer im Sinne dieser Bestimmung kann 
auch die Republik österreich sein, ihre Haftu"ng 
wird dann unter Umständen über den Umfang 
der im § 5 bezeichneten Verbindlichkeiten hin­
ausgehen. 

Bekanntlich hat die Republik österreich anläß­
lich der übergabe der ehemaligen deutschen Ver­
mögenswerte in der sowjetischen Zone Militär­
bankkredite und Forderungen der USIA-Zeritral­
verwaltung gegen Barzahlung beziehungsweise 
Schuldübernahme abgelöst, um den Betrieben die 
notw'endigen Betriebsmittel zu erhalten, deren 
Fortführung zu ermöglichen und. auch die Er­
haltung der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Der 
Entwurf ver.pflichtet die Eig·entümer der, über­
gebenen Betriebe,die genannten Verbindlich­
keiten zu erfüllen, wobei jedoch dem verpflich­
teten Eigentümer die Haftungsbeschränkung. des 
Abs. 1 eingeräumt wird. Die mit der treuhändi­
gen Verwaltung dieser Forderungen betraute 
öHerreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 
wird nach den Weisungen des Bundesmiriisteriums 
für Finanzen mit den einzelnen SchuMnern die 
notwendigen yereinbarungen zur Abstattung 
treffen, w;obei auf die Sicherung der wirtschaftli­
chenExistenz der Unternehmungen Beaacht zu 
nehmen sein wird. 

Zu den abgabenrechtUchen 
Bestimmungen. 

Zu § 22: 

Die im § 18 genannten Unternehmen, Betriebe 
und sonstigen V ermög~nswerte bildeten bis 
13. August 1955 de facto einen wirtschaftlichen 
Sonderkomplex innerhalb des österreichischen 
Staatsgebietes, der sich dem Einfluß der öster­
reichischen Abgabertbehörden entzog; in den 
meisten Fällen wurden die nach den in öster­
reich geltenden Gesetzen zu leistenden öffent­
lichen Abgaben und Beiträge nicht an die öster­
reichischen Abgabenbehörden, sondern an die 
Fremdyerwaltung entrichtet, die vielfach eine 
Abfuhr an die österreichische Finanzverwaltung 
unterließ. Weil aber die Festsetzung und Einfor­
derung der Abgaben und Beiträge aus der Zeit 
vor der übergabe .der Vermögenswerte an Öster­
reich auf Seite der Abgabenverwaltung wie auch 
auf Seite der Abgabepflichtigen auf kaum zu 
überwindende Schwierigkeiten stoßen würde und 
überdies in den Fällen, in denen Abgaben und 
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Auflagen tatsächlich an die Fremdverwaltung Zeit vor dem 14. August 1955 muß sich folge­
entrichtet wurden, eine Abgabenvorschreibung richtig auch auf alle Nebenansprüche erstrecken 
und Einhebung unbillig wäre, erscheint es ge- -(Abs. 6). 
boten, von einer nachträglichen Festsetzung und Der Nichtfestsetzung und Nichteinforderung 
Einforderung der auf die Zeit der Fremdverwal- der auf die Zeit vor dem 14. August 1955 ent­
tung entfallenden Abgaben und Beiträge Abstand fallenden Umsatzsteuer (Abs. 1) entspricht das 
zu nehmen. Diese Maßnahme erscheint um so Verbot der Gewährung von Umsatzsteuerver­
mehr geboten, als viele der der Republik öster- gütungen für vergütungsfähige Vorgänge, die. in 
reich übergebenen Unternehmen und Betriebe die gleiche-Zeit fallen (Abs. 8). 
mit neuem Betriebskapital ausgestattet werden 
müssen und sie überdies ihren Verpflichtungen :Zu § 23: 
gegenüber der Ö~terreichischen Kontrollbank 
AG., die die ehemaligen Militärbankkredite für 
den Bund ablösen mußte, nachzukommen haben. 

Aus den dargelegten Gründen hat auch die 
Heranziehung dieser Vermögenswerte zur Haf­
tung für Steuerabzugsbeträge, die vor dem 
1. August 1955 einzubehalten waren, zu unter­
bleiben. Von der Geltendmachung dieser Haf­
tung wird auch gegenüber dem Erwerber eine.s 
Unternehmens oder eines Splitterbetriebes Ab­
stand genommen, der für Steuerabzugsbeträge, 
die seit dem Beginn des letzten, vor der über­
gabe liegenden Kalenderjahres abzuführen waren 
(§ 116 A.O.), haften würde. 

Die Anordnung des Abs. 2, 'daß eine Fest­
setzung und Einforderung der bezeichneten Ab­
gaben auch dann unterbleibt, wenn die im § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe und sonstigen 
Vermögenswerte als Gesamtschuldner zur Ent­
richtung verpflichtet sind, bedeutet, daß als Ge­
samtschuldner in Betracht kommende andere 
Vertragspartner ebenfalls nicht nachträglich zu 
diesen Abgaben herangezogen werden. 

Die Beschränkung in der Fests~tzung und Ein­
forderung der. Verbrauchsteuern, Monopolab­
gaben, Zöllen und sonstigen Eingangsabgaben 
(Abs. 3 und 4) gilt hinsichtlich der Geltend­
machung dieser Abgabenansprüche gegenüber 
den im § 18 genannten Unternehmen und Be­
trieben, schließt aber die Geltendmachung der 
Abgabenansprüche gegen die als Abgabenschul~­
ner in Betracht kommenden dritten Personen im 
allgemeinen nicht aus. Die Sonderlbestimmung des 
Abs. 4 für Waren (bewegliche körperliche Sachen 
aller Art), die sich am 13. August 1955 in den 
übergebenen Unternehmen oder Betrieben be­
funden haben und mitübergeben wurden, ist not­
wendig, um den nunmehr unter österreichischer 
Verwaltung stehenden Unternehmen und Be­
trieben eine unbehinderte Beteiligung am wirt­
schaftlichen Verkehr zu ermöglichen. Diese 
wären schwer beeinträchtigt, wenn die Abnehmer 
von Waren, die nach dem 13. August 1955 von 
ihnen Waren erworben haben oder erwerben 
werden, ein gegen ihre Person gerichtetes Ein­
schreiten der Abgabenbehörden zu befürchten 
hätten. 

Die sowohl im Interesse der Verwaltung als 
auch der übergebenen Vermögenswerte liegende 
Bereinigung der Abgabeverpflichtungen aus der 

Im § 22 sind abgabenrechtliche Bestimmungen 
nur für die Zeit vor dem 14. August 1955 ent­
halten. Die Bestimmung des § 23 Abs. 1 soll für 
die im § 18 genannten Unternehmen eine Grund­
lage für die künftige Gewinnermittlung schaffen. 
Bei den am 13. August 1955 übergebenen Unter­
nehmen waren Buchführungsunterlagen zum 
Teil nicht vorhanden oder die vorhandenen für 
eine Weiterführung nach österreichischem Recht 
ungeeignet. Der Entwurf sieht daher vor, daß 
für den 14. August 1955 Bilanzen zu erstellen 
sind. Da bei Aufstellung dieser Bilanzen die tat­
sächlichen Anschaffungskosten zumeist nicht fest­
stellbar wären, sollen die Bewertungsgrundsätze 
des Schillingeröffnungsbilanzgesetzes angewendet 
werden. Diese Bilanzen gelten aher nicht als 
Schillingseröffnungsbilanzen .. Die Aufstellung der 
Schillingseröffnungsbilanzen wird für die im § 18 
genannten Unternehmen zu einem späteren Zeit­
punkt - das ist in der Regel der 1. Jänner 
1956 - zu erfolgen haben. Für diese Verschie­
bung des gesetzlichen Stichtages bietet § 1 Abs. 3 
Schillingeröffnungs bilanzgesetz eine gesetzliche 
Handhabe. Durch die Bestimmung des Entwurfes, 
daß die in den Bilanzen zum 14. August 1955 
zulässigerweise abgesetzen Werte als Anschaf­
fungs- oder Herstellungskosten im Sinne der 
steuerrechtlichen Vorschriften gelten sollen, wird 
erreicht, daß diese Wertansätze die Grundlage 
für die Berechnung der künftigen Absetzungen 
für Abnutzung bilden werden. Da die von diesen 
zeitnahen Werten ermittelten Absetzungen für 
Abnutzungen angemessen sind, besteht keine 
Veranlassung, den im § 18 genannten Unterneh­
men daneben auch noch -eine erhöhte Absetzung 
für Abnutzung zu gestatten. Diesem Gedanken 
entspricht das Verbot der Anwendung des § 40 
Schillingeröffnungsbilanzgesetz. 

Gemäß § 22 Abs. 1 darf auch die Gewerbe­
steuer vom Gewerbeertrag und vom Gewerbe­
kapital der im § 18 genannten Unternehmen 
nur für die Zeit ab 14. August 1955 festgesetzt 
und ,eingefordert werden. Von abgabenrecht­
lichem Interesse ist deshalb nur der nach dem 
13. August 1955 erzielte Ertrag und das auf den 
14. August 1955 zu ermittelnde Gewerbekapital. 
Zweckmäßigerweise werden daher die im § 18 
genannten Unternehmen steuerlich so behandelt, 
als ob sie am 1:L August 1955 in die Steuer­
pflicht eingetreten wären. Der in der Zeit vom 
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14. August 1955 bis zum Ende des Wirtschafts­
jahres erzielte Ertrag is~ daher für Zwecke der 
Ermittlung der Gewerbesteuer auf einen Jahres­
ertrag umzurechnen, jedoch die Gewerbesteuer 
nur vom Beginn qes Monates Sep~ember 1955 ab 
zu erheben (§ 24 Gewerbesteuergesetz 1953). Für 
die Ermittlung des Gewerbekapitals sollen die 
Ansätze in der Bilanz vom 14. August 1955 die 
Grundlage bilden. 

Die ·im.§ 18 genannt~n Betriebe und Ver­
mögenswerte, die vor ihrer Beschlagnahme durch 
die Besatzungsmacht Vermögensbestandteile von 
in einem inländischen Handelsregister eingetrage­
nen Personen- oder Kapitalgesellschaften waren, 
sind rechtlich Eigentum dieser Gesellschaften ge­
blieben .. Die Rückgliederung dieser Betriebe und 
Vermögenswerte zum 14. August 1955 hat buch­
mäßig mit den Werten der für diese Betriebe 
und Vermögenswerte gemäß Abs. 3 zu erstel­
lenden Eröffnungsbilanz zu erfolgen. Die sich 
bei den Personen- und Kapitalgesellschaften da­
durch ergebenden zahh,nmäßigen Veränderungen 
im Vermögen sollen nach dem Entwurf für die 
Steuern vom Einkommen oder Ertrag nicht 
herangezogen werden. Durch de~ letzten Satz des 
Abs. 4, demzufolge Abs. 1 sinngemäß anzuwen­
den ist, wird zum Ausdruck gebracht, daß die 
Eröffnungsbilanzwerte auch in diesen Fällen als 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu gelten 
haben und eine erhöhte Absetzung für Ab­
nutzung für die am 14. August 1955 übertrage­
nen abnutz baren Wirtschaftsgüter des Anlage­
vermögens nicht zulässig ist. 

Die Bestimmung des Abs. 5 lehnt sich an § 5 
des Schilling'eröffnungsbilanzengesetze~ an und 
stellt eine notwendige handelsrechtliche Erklä­
rung dar. 

Zu § 2~: 

Soweit gemäß § 22 Abgaben nicht festgesetzt 
und eingefordert werden, sollen auch Abgaben­
strafverfahren nicht mehr durchgeführt und noch 
nicht vollstreckte rechtskräftige Strafen nachge­
sehen werden (Abs. 1). 

Wenn auch der strafbare Tatbestand erfüllt 
ist, wäre es unbillig, ein Verfahren wegen Ver­
kürzung von Abgaben durchzUführen, zu deren 
Einhebung es nicht kommt. 

Die Bestimmungen der Abs. 2, 3 und 5 sollen 
die Möglichkeit geben, von einer Bestrafung 
jener Personen Abstand zu nehmen, die wider­
rechtlich Gegenstände erworben oder vertrieben 
haben, die von Besatzungsmächten oder ehe~ 
maligen USIA-Betrieben unter Mißachtung der 
österreichischen Abgaben~ und Monopolvorschrif­
ten sowie der Bestimmungen des Außenhandels­
verkehrsgesetzes in den Verkehr gebracht wur­
den; vom Vollzug wegen solcher strafbarer 
Handlungen rechtskräftig verhängter, noch nicht 
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vollstreckter Strafen ist abzusehen, wenn die 
entfallenden Abgaben bis 31. Dezember 1956 
nachentrichtet werden. 

Zu § 25: 

Dieser Paragraph enthält die für die Einstel­
lung der Verfahren und die Durchführung der 
Svrafnachsidit notwendigen Verfahrensbestim­
mungen für die Gerichte. 

Zu § 26: 

Dieser Paragraph enthält eine Regelung für 
die Landes(GeIl!einde)abgaben und landesgesetz­
lich geregelten Beiträge, die den in §§ 22 und 24 
Abs. 1 und 6 für die Bundesabgaben und bundes­
gesetzlich geregelten Beiträge .getroffenen Anord­
nungen entsprich,t. Hiefür sind die gleichen 
Gründe maßgebend, die oben in den Erläutern­
den Bemerkungen zu § 22' Abs. 1, 6 und 7 und 
§ 24 Abs. 1 da'rgelegt werden. Das zwingende 
öffentliche Interesse an der klaglosen Weiterfüh­
rung . der auf Grund des Staatsvertrages der Re­
publik' <österreich über.gebenen Unternehmen 
und Betriebe und damit an einer störungsfreien 
sowie gedeihlichen Entwicklung der östel'reichi­
schen Gesamtwirtschaft erheischt nicht nur die 
oben behandelte Beschränkung in der Fests·etzung 
und Einforderung der Bundesabgaben, sondern 
auch en·tsprechende Maßnahmen hinsichtlich der 
die Zeit bis 14. August 1955 betreffenden Schul­
digkeiten an Landes(Gemeinde)abgaben, die von 
der Fremdverwaltung nicht abgeführt oder ge­
leistet wurden. 

.Gemäß § 8 Abs. 1 des Finanz-Verfassungs­
gesetzes 1948 werden Landes(Gemeinde)abgaben 
durch die Landesgesetzgebung geregelt. Mit Rück­
sicht auf die gegebene außergewöhnliche Situa­
tion, die eine rasche und einheitliche Behandlung 
und Regelung der in Rede stehenden Abgaben­
belange erfordert, ist unter Bedachtnahme auf 
die bezeichnete finanzverfassungsgesetzliche V or­
schrift die Entlastung von "den in Betracht kom­
menden Landes(Gemeinde)abgaben durch Ver­
fassungs bestimmung unerläßlich. 

Zu § 27: 

Die im dauernden Fluß befindliche Entwick­
lung der ehemaligen USIA-Betriebe und der Um­
stand, daß im August 1955 Verwalter für Unter­
nehmen, Betrie,be und Teile von solchen ent­
sprechend der Organisation der USIA-Betriebe 
bestellt werden mußten, erfordert in vielen Fäl­
len Verwalterbestellungen, für die zweckmäßi­
gerweise eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen 
werden muß. Dies geschieht durch § 27, welcher 
die Zulässigkeit der Verwalterbestellung an den 
im § 18 normierten objektiven Tatbestand der 
Fremdverwaltung knüpft; die weiter~ Anwend­
barkeit des § 2 (insbesondere des Buchstaben e 
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und des § 3 des Verwaltergesetzes) wird durch 
die neue Bestimmung nicht berührt. 

Abs. 4 trifft VorSOIrge, daß der ehemalige Vor­
eigentümer verständigt und ihm Gelegenheit ge­
geben wird, gegebenenfalls im Wege eines Fest­
stellungsantrages gemäß § 13 geltend zu machen, 
daß er entgegen der sich aus der Tatsache der 
Fremdverwaltung ergebenden Vermutung keine 
deutsche physische oder juristische Person im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ist. Daß er bei rechts­
kräftiger Feststellurig seiner Rechte grundsätzlich 
berechtigt ist, die Aufhebung der an den objek­
tiven Tatbestand der früheren Fremdverwaltung 
(§ 18) geknüpften Verwalterbestellung zu be­
gehren, wird durch Zitierung der §§ 13 bis 16 
Abs. 3 klargestellt. Daß anderseits auch bei rechts­
kräftiger Feststellung von Anteilsrechten Dritter 
die Verwalterbestellung für das Unternehmen 
oder, die physische Person aufrechterhalten wer­
den kann, ergibt sich ,unter anderem aus § 3 des 
Verwaltergesetzes. 

Zum Abschnitt III. 

(Bestimmungen über entzogene VertnÖgens­
werte.) 

Einige grundsätzliche Bemerkungen betreffend 
Rückstellungsansprüche sind im Punkt 4 des 
Allgemeinen Teiles dieser Erläuterungen ent­
halten. Im übrigen ließ sich der Entwurf bei 
R~gelung dieses Abschnittes in erster Linie von 
den folgenden zwei Gedanken leiten: 

1. Rückstellungsansprüche gegen das Deutsche 
Reich und seine Einrichtungen sind grundsätz­
lich zu behandeln wie Rückstellungsansprüche 
auf Vermögen, die dem Bund kraft Gesetz ver­
fallen sind. Daher sollen alle Ansprüche nach 
dem Ersten Rückstellungsgesetz und solche nach 
dem Dritten gegen das Deutsche Reich und seine 
Einrichtungen einheitlich nach den Bestimmungen 
des Zweiten Rückstellungsgesetzes behandelt 
werden. 

\ 
2: Bereits anhängige Verfahren gegen deutsche 

physische und juristische Personen sollen nach 
Möglichkeit erhalten bleiben. Dieser prozeß­
ökonomische Gedanke findet seinen Niederschlag 
in der Bestimmung des § 32 betreffend die Be­
teiligung der Finanzprokuratur an Rücksllellungs­
verfahren, die. gegen ,deutsche physische oder 
juristische Personen nach dem Dritten Rück­
stellungs gesetz anhängig sind. 

Zu § 29: 

Hinsichtlich der Durchführung der Rückstel­
lungsverfahren, die sich auf ehemals deutsches 
Vermögen beziehen, sieht der Entwurf sohin 
verschiedene Verfahren vor, je nachdem ob das 
Deutsche Reich beziehungs<weise eine seiner Ein­
richtungen' oder eine andere physische oder ju­
ristische Person am 8. Mai ·1945 Eigentümer 

waren, wobei für die Beurteilung des Eigentur.n~ 
rechtes die Nichtigkeit der behaupteten EntZie­
hung zunächst unberücksichtigt bleibt, da sie 'sich 
ja erst im Zuge des Verfahrens, herausstellen 
kann. Insoweit es sich unter Beobachtung dieser 
Grundstäze uRt Vermögenswerte des Deutschen 
Reiches oder seiner Einrichtungen handelt, ist das 
Verfahren gemäß §29 nach den Grundsätzen des 
Zweiten Rückstellungsgesetz,es, also vor der Ver­
'waltungsbehörde und gegen die Republik Oster­
reich durchzuführen. Hiedurch wird sich in der 
Regel eine. nicht unwesentliche Abkürzung und 
V creinfachung des Verfahrens ergeben, da die 
bisher notwendige, mit überflüssigen Kosten ver­
bundene Einschaltung von Kuratoren, die sich 
von den Verwaltungsbehörden zunächst die 
Akten und dann noch zusätzliche Informationen 
beschaffen mußten, entbehrlich wird. Auch dient 
die Verschiebung der' Zuständigkeiten einer et­
wünsch~en Entlastung der Gerichte. 

Im Sinne der Judikatur des Verwaltungs­
gerichtshofes kann nach, dem Ersten Rückstel­
lungsgesetz keine Entscheidung über geltend ge­
machte Gegenforderungen erfolgen; diese müßten 
vielmehr in einem besonderen gerichtlichen Ver­
fahren bereinigt werden.' Anderseits kann nach 
dem Zweiten Rückstellungsgestz (das ja nur einen 
Sonderfall des Dritten Rückstellungsgesetzes mit 
geänderten Zuständigkeiten darstellt) auch über 
Forderungen und Gegenforderungen entschieden 
werden. Daher sieht Abs. 3 ausdrücklich vor, daß 
auch über die bisher nicht abgesprochenen Ver­
rechnungen nach den Bestimmungen des Zweiten 
Rückstellungsges'etzes zu entscheiden sein wird, 
dessen Bestimmungen übrigens künftig auch auf 
jene Verfuhren, die - bisher mit Recht - na,ch 
dem Ersten Rückstellrungsgesetz anhängig gemacht 
wurden, angewendet werden sollen. Neue An­
sprüche auf Rückstellung von Reichsvermägen 
werden nach dem Zweiten Rückstellunpgesetz 
einzubringen sein. 

Zu § 30: 

Da nach geltendem Recht Rückstellungsanträge 
bei den Finanzlandesdirektionen nur von den 
geschädigten Eigentümern eingebracht werden 
können und eine Abtretung gesetzlich nicht vor­
gesehen ist, normiert der Entwurf für diese Fälle 
die Abtretung durch die' Rückstellungskommis­
sion. Die Abtretung kann entweder auf Antrag 
der Flnanzprokuratur oder einer Partei oder 
auch durch die Rückstellungskommission von 
Amts wegen, und zwar in jedem Stadium des 
Verfahrens, erfolgen. Di.e Finanzlandesdirektion 
ist nur an solche Erkenntnisse der Rückstellungs­
kommission gebunden, die vor dem Inkrafttreten 
des Staatsvertrages rechtskräftig geworden sind. 
Sind unerledigte Beschwerden anhängig oder ist 
ein Erkenntnis nach dem Inkrafttreten des Staats­
vertrages ergangen, so hat die Finanzlandesdirek-
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tion über den Rückstellungsanspruch als' erste 
Instanz neuerlich ~u verhandeln und zu ent­
scheiden. 

Zu § 31: 

§ 31 regelt die Durchführung von Bescheiden 
nach dem Ersten Rückstellungsgesetz und von 
Erkenntnissen der Rückstellungs- beziehungsweise 
Rückg~bekommissionengegen das Deutsche Reim 
und seine Einrichtungen in der Weise, daß sie 
einheitlich als hücherliche Urkunden, auf Grund 
deren Eintragunge~ vorgenommen werden kön­
nen, deklariert werden, ohne daß ihnen jedoch 
Exekutionsfähigkeit zukäme. Dies steht in Über­
einstimmung mit der Judikatur des Obersten Ge­
richtshofes zur Frage der Durchführung von Be­
smeiden nach dem Ersten Rückstellungsgesetz. 

Bescheide nach dem Ersten Rückstellungsgesetz 
und vor dem Inkrafttreten des Staatsvertrages 
rechtskräftig gewordene Erkenntnisse der Rück­
stellungs-' und RückgaJbekommissionen sowie 
solche Erkenntnisse, die nach dem InkraJttreten 
des Staatsvertrages auf Grund eines Erkennt­
nisses der Obersten Rückstellungs- oder Rück­
gabekommission rechtskräftig geworden sind, 
können ohne weiteres durchgeführt werden. 
Andere nach dem Inkrafttreten des Staatsver­
trages remtskräftig gewordene Rückstellungs.­
erkenntnisse gegen das Deutsche ReiCh und seine 
Einrichtungen können nur dann vollzogen wer­
den, wenn die Finanzprokuratur ihrer Durchfüh­
rung urkundlich zustimmt. Ist dies nicht der 
Fall, wird die Finanzlandesdirektion über den 
dem Erkenntnis zugrunde liegenden Anspruch im 
Sinne des § 30 zu entscheiden haben, da sie nur 
an vor dem Inktrafttreten des Staatsvertrages 
rechtskräftig gewordene Erkenntnisse gebunden 
ist. 

Zu § 3,2:, 

Der Entwurf sieht daher vor, daß in allen 
Fällen, in denen die Rückstellungskoininission 
vermutet, daß die' Antragsgegner deutsche phy­
sische öder juristische Personen im Sinne dieses 
Gesetzes sind beziehungsweise, daß das 'zur 
Rückstellung begehrte Vermögefl gemäß Art. 22 
auf' die Republik österreich übergegangen sein 
könnte, die Finanzprokuratur unter' Aktenüber­
sendung zu verständigen ist. Dies'<: Verständigung 
hat auch zu erfolgen, falls es die Finanzproku­
ratur oder eine Partei im .v erfahren be'antr;tgt: 

Die Finanzprokuraturals Vertreterin der Re­
publik österreich kann bei. der Rückstell~ngs~ 
kommission beantragen, 'daß das Verfahren gegen 
den bisherigen deutschen' Antragsgegner ,unter 
ihrer Teilnahme, und zwa'r zunäelJst lediglich 
als Feststellungsverfahren weitetgeführt wird. 
Die Rückstellungskommission 'ha t einen der­
artigen Antrag mit Beschluß stattzugeben;,' den 
bisherigen Parteien des Rückstelhmgsyerfahrens 
stehi: dagegen das Recht des Widerspruches zu. 
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Im Widerspruchsverfahren (das in § 38 geregelt 
wird) soll geklärt werden, ob die Bestimmungen 
dieses Abschnittes auf das Verfahren anzuwenden 
sind. Der Widerspruchswerber hat nachzuweisen, 
daß die im Rückstellungsverfahren begehrten 
Vermögenswerte auch bei Außerachtlassung der 
Nichtigkeit der behaupteten Entziehung am 
8. Mai 1945 keiner deutschen physischen oder 
juristischen Person gehört haben oder daß sie 
gemäß § 12 dieses Gesetzes übereignet sind. An­
dere Widerspruchsgründe sind nicht zugelassen .. 

Ober den Widerspruch hat die Rückstellungs­
kommission abgesondert nach den Verfahrens­
vorschriften des Dritten Rückstellungsgesetzes zu 
entscheiden. Wurde dem Widerspruch' rechts­
kräftig stattgegeben, ist das Verfahren mit den 
bisherigen Parteien fortzusetzen; andernfalls 
findet das Rückstellungsverfahren unter Teil­
nahme der Finanzprokuratur statt. In diesem 
Verfahren, in dem bereits der deutsche Cha­
rakter des Vermöge~s geklärt ist, kommt der 
Finanzprokuratur die gleiche verfahrensrechtliche 
Stellung wie dem Antragsgegner zu. Rechtshand­
lungen des Antragsgegners haben nur insoweit 
rechtliche Wirksamkeit, als sie nicht mit denen 
der Finanzprokuratur in Widerspruch stehen. 
Die Republik österreich soll auch berechtigt sein, 
mit Wirkung für den Antragsgegner Vergleiche 
zu schließen. Durch diese Bestimmungen wird 
verhindert, daß unberechtigte RUckstellungsan­
sprüche von Seiten eines deutschen . Antrags­
gegners, dessen Vermögen vom Staatsvertrag be­
troffen wur~e, zum Schaden der Republik öster­
reich anerkannt oder verglichen werden, oder 
daß Rückstellungsansprüche mutwillig bestritten 
werden. 

Die gleiche Regelung gilt für Rückstellungsan­
sprüche nach dem Dritten Rückstellungsgesetz, 
die n ach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erhoben werden, so daß auch dann nicht die Re­
publik österreich, sondern der letzte deutsche 
Erwerber dieses VermÖgens ~1s Antragsgegner zu 
bezeichnen ist. Auch in einem solchen Fall ist 
die' Finanzprokuratur zu verständigen, der das 
Recht zusteht, die eigene Beteiligung und, die 
Einschränkung auf die FestStellung zu, verlangen. 
Dem deutschen Antragsgegner und den übrigen 
Parteien, steht auch hier das Recht des Wider­
spruches· zu. ' . 

'Analog· gelten diese Bestimmungen auch für 
Verfahren' nQch "dem Ersten Rückgabegesetz. 

Zu § 33:, 

. Erkennt die RücksteHungskommission auf 
Rückstellung, so 'hat, sie den bisherigen Antrags­
gegner und 'nidtf äie' Republik. österreich zur 
Rückstellung zu verpflichten, da infolge der Ent~ 
ziehung die Wirkung des Art. 22' auf das be­
gehrte Verniögeri, nicht' eintreten konnte und 
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d~~er einer ve~urtei~u. ng des Antragsgegners zur I nach V ~rla.ge des Erkenntnisses o.hne Rücksicht 
RucksteIlung mchts Im Wege steht. auf den Fnstablauf nach den Bestimmungen des 

Die Rückstellung~kommission hat ein solches D~itten Rückstell,ungsgesetzes oder des Er~ten 
Erkenntnis unter gleichzeitiger Einschränkung Ruckgabeg~setzes ~n Besch.:verde gezogen ~erden. 
der Befugnisse des geschädigten Eigentümers auf Da au~ hier. Zweifel d~~uher bestehen ko~nt7n, 
die eines öffentlichen Verwalters zu erlassen, wo- ob es Sich bel den V.ermogenschaften, auf die Sich 
bei weit~re Sicherungsmaßnahmen für die Ge- d~s Verfahren be~leht.' um ehemals deutsch:s 
genfol'derungen im Si~ne des § 23 Abs. 3 des ~lgentum handelt, Ist ~me solche Bes~werde mit 
Dritten Rückstellungsgesetzes zulässig sind. emem Antrag auf Teilnahme der Fmanzproku­

Im Verfahren über die Verrechnung ist ent­
sprechend der Nichtigkeit der Vermögensentzie­
hung die sich aus der Abrechnung gegen den 
Rückstellungswerber etwa ergebende Forderung 
auf Herausgabe des rechnungsmäßigen über­
schusses als deutsches Vermögen gemäß Art. 22 
der Republik österreich zuzusprechen. Auch das 
Verrechnungsverfahren hat unter Teilnahme der 
Finanzprokuratur zu erfolgen; sie kann bezüg­
lich eines der Republik österreich zustehenden 
überschusses mit dem Rückstellungswerber Ver­
gleiche schließen. Auch Regreßansprüche, welche 
sich aus der festgestellten Nichtigkeit der Ver­
mögensentziehung ergeben, stehen als deutsche 
Vermögenswerte der Republik Österreich zu. 

Zu § 34: 

Die Republik österreich hat dem Antragsteller 
I jene Kosten zu 'ersetzen, die ihm ausschließlich 

durch verfahrensrechtliche Handlungen der Fi­
nanzprokuratur entstanden s,ind, da der deutsche 
Antragsgegner nicht ,durch für ihn unnötige. aus­
schließlich durch die Finanzprokuratur verur­
sachte Prozeßhandlungen belastet werd~n soll. 

Zu § 35: 

Rückstellungs- und Rückgabeerkenntnisse, die 
gegen deutsche physische oder juristische Per­
sonen vor dem Inkrafttreten des Staatsvertrages 
rechtskräftig geworden sind, sowie Erkenntnisse, 
die auf Grund eines späteren Erkenntnisses der 
Obersten Rückscellungs- oder Rückgabekommis­
sion rechtskräftig wurden, können nur durch 
eine Rückstellung der entzogenen' Vermögens­
werte realisiert werden. Eine weitergehende Exe­
kution des Titels, zum Beispiel zugunsten einer 
Schadenersatzforderung in allfälliges' sonstiges 
auf die Republik. österreich übergegangenes 
Vermögen des Antragsgegners ist unzulässig. Die 
gleichen Grundsätze gelten für Rückstellungs­
und Rückgabevergleiche,die von oder im Wege 
einer zuständigen österreichischen Dienststelle als 
Maßnahme, betreffend das ehemalige deutsche 
Eigentum, genehmigt wurden. Auf erkenntnis­
mäßig festgestellte Ersatzamsprüche nach § 23 
Abs. 3 des Dritten Rückstellungsgesetzes wurde 
im letzten Satz des Abs. 1 Bedacht genommen. 
Andere Erkenntnisse, die zwischen dem Inkraft­
treten des Staatsvertrages und dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes ergangen sind, können von 
der Finanzprokuratur innerhalb eines Monates 

ratur unter gleichzeitiger Einschränkung zu ver­
binden. Erst nach Rechtskraft eines dahin lau- . 
tenden Beschlusses kann die Beschwerde der Be­
schwerdeinstamz vorgelegt werden. Dem An­
tragsgegner und den übrigen Parteien des Rück­
stellungsverfahrens ist damit das Widerspruchs­
recht gegen die Behandlung des Vermögens als 
deutsches Eigentum gewahrt. Erkentnisse, gegen 
die die Finanzprokuratur die Beschwerde unter­
lassen hat, oder zu deren Exekution die Finanz­
prokuratur Zustimmung erteilt hat, können in 
dem oben (eingangs) umschriebenen· Ausmaß 
vollstreckt werden. 

Zu § 36: 

Zur Beschleunigung und Erleichterung des 
Verfahrens sind die nach dem Entwuf vorzu­
nehmenden pro?:eßleitenden Verfügungen vom 
Vorsitzenden der Rückstellungskommission 
erster Instanz zu erlassen. 

Zu § 39: 

Wenn an inländischen Personengesellschaften 
oder inländischen juristischen Personen deutsche 
physische oder juristische Personen ausschließlich 
oder mehrheitlich beteiligt waren, wurden diese 
Gesellschaften vielfach unter öffentliche Verwal­
tung gestellt und stehen zum Teil auch heute 
noch unter öffentlicher Verwaltung. Nach dem 
Entwurfe sollen diese Gesellschaften, solange sie 
unter öffentlicher Verwaltung stehen, im Rück­
stellungsverfahren vom öffentlichen Verwalter 
vertreten werden, während bisher die Vertre­
tung der Gesellschaften in der Regel nur' durdl 
einen Abwesenheitskurator erfolgen konnte. Ein 
solcher wird nun auf Antrag zu entheben sein. 
Auch wird die Wirksamkeit von Vergleichen. 
Anerkenntnissen und Verzichten öffentlicher 
Verwalter in Rückstellungssachenausgesprochen, 
sofern sie von der zuständigen Aufsichtshehörde 
genehmigt worden sind. 

Zu § 40: 

Das Feststellungsverfahren nach dem Fünften 
Rückstellungsgesetz wil'd analog den in diesem 
Entwurfe für das Dritte Rückstellungsgesetz ge­
troffenen Bestimmungen geregelt. Die Finanz,· 
prokuratur als Vertreterin der Republik öster~ 
reich kann dem Verfahren an der Seite eint:s 
nicht geschädigten .Anteilsberechtigten, sofern 
dieser eine, deutsche physische oder juristische 
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Person ist, beitreten, wobei ihre Stellung wie in 
§ 32 Abs. 4 geregelt ist. Die Abs. 4 und 5 er­
möglichen der Republik österreich die Aus­
übung ihrer Rechte im vorbereitenden Verfahren 
nach dem Fünften Rückstehlungsgesetz. 

Zu § 41: 

Der vorgesehenen Regelung liegt der Gedanke 
zugrunde, daß kein Erwerber für die in der 
Zeit der Verwaltung durch die Besatzungsmacht 
eingetretenen Vermögensänderungen haftbar ge­
macht werden soll. Daher sind bei Rückstellung 
von Unternehmen, Betrieben und sonstigen Ver­
mögenswerten oder Teilen von solchen, die 
mittelbar oder unmittelbar von einer Besatzungs­
macht verwaltet wu'rden (§ 18), diese nur in.dem 
Zustande zurückzustellen, in dem sie sich befin­
den. Hiebei sind auch nur jene Erträgnisse aus­
zufolgen, die in der ZwischeM.eit aufgelaufen 
und noch im Inland vorhanden sind. Ansprüche 
auf einen über die Rückstellung hinausgehenden 
Ersatz können - entsprechend der Regelung 
nach dem Ersten und dem Zweiten Rückstel­
lungsgesetz - bei sol ehe n Vermögenswerten 
auch nach dem Dritten RücksteUungsgesetz nicht 
und gegen niemand geltend gemacht werden. 

Zu § 42: 

Der Entwurf trifft übergangsbestimmungen, 
die dadurch notwendig geworden sind, daß zwi­
schen dem Inkrafttreten des Staatsvertrages un"d 
der in "Aussicht genommenen gesetz:lichen Rege­
lung bereits zahlreiche Rückstellungsanträge 
gegen die Republik Österreich unter Berufung 
auf den Eigentumsübergang nach dem Staatsver­
trag eingebracht wOl'lden sind. Ein Teil dieser 
Verfahren ist auch bereits durch Erkenntnisse 
oder Vergleiche erledigt worden, während An­
träge gegen deutsche Antragsgegner vielfa,:h 
wegen Mangels der Passiv legitimation abgewiesen 
worden sind. 

Zu § 43: , 
DUrch die Bestimmung des § 43 soU klar­

gestellt werden, daß die neuerliche Geltend­
machung bereits rechtskräftig erledigter Rück­
stellungsansprüche gegen die Republik Öster­
reich unter Berufung auf den Eigentumsüber­
gang nach dem Staatsvertrag nicht zulässig ;~"t. 
Es kann insbesondere ein aus meritoriscLer. 
Gründen rechtskräftig gegen den bisherigen An­
tragsgegner abgewiesener Rückstellungsantrag 
nicht neuerlich gegen die Republik Österreich 
erhoben werden. 

Zum Abschnitt IV. 

(Bestimmungen, betreffend die Wertpapierberei­
nigung.) 

Bei Erlassung des Wertpapierbereinigungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 188/1954, konnte auf die 
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Bestimmun:gen des Staatsvertrages betreffend die 
ehemaligen Ideutschen Vermögenswerte nicht Be­
dacht genommen werden, da das Wertpapier­
bereinigungsgesetz ein Jahr vor Abschluß des 
Staatsvertrages erlassen wurde. Nur bei der An­
meldung von Wertpapieren, die Entschädigungs­
ansprüche verkörpern (1. Verstaatlich:ungs-Ent­
schädigungs gesetz, BGBI. Nr. 189/1954), ist zu­
folge besonderer gesetzlicher Vorschrift die 
"Staatsangehörigkeit anzuführem 

Da im Verfahren über die Bereinigung von 
Wertpapieren die Eigentumsverhälooisse geklärt " 
werden müssen, sind nunmehr ergänzende Be­
stimmungen, die die Auswirkungen des Staats­
vertrages berücksichtigep, dringend notwendig, 
wenn anders die Wertpapierbereinigung nicht 
weiter aufgeschoben werden soll. 

Zu § 44: 

Zufolge Abs. 1 ist in Zukunft bei Anmel­
dungen die Staatsangehörigkeit am 8. Mai 1945 
und am 27. Juli 1955 anzugeben. Anmeldende 
inländische Kreditunternehmungen haben jedoch 
nicht darüber zu entscheiden, ob auf Grund des 
Staatsvertrages das Eigentum auf die Republik 
österreich übergegangen ist, sondern haben nur 
auf die ihnen bekannten Umstände, die hiefür 
maßgebend sind, ·hinzuweisen. 

Zu § 45: 

üb der Staatsvertrag eine Anderung des 
Eigentums herbeigeführt hat, entscheidet gemäß 
Abs. 1 zunächst die Prüfstelle. Wird gegen die 
Entsdleidung der Prüfst elle Einspruch erhoben, 
so hat das Gerich"t zu entscheiden (Abs. 3 und 4). 

Die Beweislastverteilung entspricht der des 
Feststellungsverfahrens gemäß § 13; die Wider­
spruchsgründe entsprechen den Tatbeständen, 
die die Voraussetzung für ein Obsiegen des An­
tragstellers im Feststellungsverfahren bilden; zu­
sätzliche Widerspruchsgrünlde sind rechtskräftige 
Rückstellungs- und Rückgabeerkenntnisse SOWIe 
Rückstellungs- und Rückgabevergleiche. 

Zu § 46: 

Zum Abschnitt V. 

(Schlußbestimmungen. ) 

Durch die Bestimmung des § ;46 soll es dem 
Bundesminister für Finanzen ermöglicht werden, 
die zur wirtschaftlichen Bereinigung der mit dem 
deutschen Eigentum zusammenhrungenden Pro­
bleme notwendigen Verfügungen zu treffen. Ver­
wertungep. sind vielfach schon äußerst dringend, 
weil insbesondere Torso- und Splitterbetriebe 
ohne Schädigung der Vermögenssubstanz und 
Gefährdung der Arbeitsplätze nicht in der bis­
herigen Form weitergeführt werden können. 
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